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Antrag 
gemäß § 26 GOG-NR 

 

der Abgeordneten Mag. Gerstl, Dr. Wittmann 
Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, die Nationalrats-
Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, die Europawahlordnung, das Eu-
ropa-Wählerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972 und das Volksbefragungsgesetz 
1989 geändert, das Volksbegehrengesetz 2018 und das Wählerevidenzgesetz 2018 erlassen 
sowie das Volksbegehrengesetz 1973 und das Wählerevidenzgesetz 1973 aufgehoben werden 
(Wahlrechtsänderungsgesetz 2017) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), die Nationalrats-
Wahlordnung 1992, das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, die Europawahlordnung, das 
Europa-Wählerevidenzgesetz, das Volksabstimmungsgesetz 1972, das Volksbefragungsge-
setz 1989 geändert sowie das Volksbegehrengesetz 2018 und das Wählerevidenzgesetz 2018 
erlassen werden (Wahlrechtsänderungsgesetz 2017) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 
Artikel 1:  Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes  
Artikel 2:  Volksbegehrengesetz 2018 
Artikel 3:  Wählerevidenzgesetz 2018 
Artikel 4:  Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992 
Artikel 5:  Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971  
Artikel 6:  Änderung der Europawahlordnung  
Artikel 7:  Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes  
Artikel 8:  Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972 
Artikel 9: Änderung des Volksbefragungsgesetzes1989 
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Artikel 1 

(Verfassungsbestimmung) 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl. I Nr. XXX/201X, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 23a Abs. 4 wird die Zahl „8“ durch die Zahl „7“ ersetzt. 

2. Art. 26 Abs. 7 entfällt; der bisherige Art. 26 Abs. 8 erhält die Absatzbezeichnung „(7)“. 

3. Der bisherige Text des Art. 26a erhält die Absatzbezeichnung „(1)“; folgender Abs. 2 wird 
angefügt: 
„(2) Die Führung der Wählerevidenz und die Anlegung der entsprechenden Verzeichnisse bei 
einer Wahl zum Europäischen Parlament, einer Wahl zum Nationalrat, einer Wahl des Bun-
despräsidenten, einer Volksabstimmung und einer Volksbefragung obliegt der Gemeinde im 
übertragenen Wirkungsbereich. Die Speicherung der Daten der Wählerevidenzen erfolgt in 
einem zentralen Wählerregister; die Länder und Gemeinden können diese Daten für gleichar-
tige Verzeichnisse verwenden.“ 

4. Art. 41 Abs. 2 lautet: 
„(2) Jedes von 100 000 Stimmberechtigten oder von je einem Sechstel der Stimmberechtigten 
dreier Länder unterstützte Volksbegehren ist von der Bundeswahlbehörde dem Nationalrat zur 
Behandlung vorzulegen. Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums 
das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt. Das Volksbegehren muss eine durch Bundesgesetz zu 
regelnde Angelegenheit betreffen und kann in Form eines Gesetzesantrages gestellt werden. 
Bundesgesetzlich kann eine elektronische Unterstützung eines Volksbegehrens durch die 
Stimmberechtigten vorgesehen werden, wobei zu gewährleisten ist, dass sie nur persönlich 
und nur einmal erfolgt.“ 

5. Art. 151 wird folgender Abs. XX angefügt: 
„(XX) Die Art. 23a Abs. 4, Art. 26 Abs. 7, Art. 26a und Art. 41 Abs. 2 in der Fassung 
BGBl. I XX/201X treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt Art. 26 Abs. 7 außer 
Kraft.“ 
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 Artikel 2 

„Volksbegehrengesetz 2018 – VoBeG 

Inhaltsverzeichnis 
§ 1. Regelungsgegenstand 
§ 2. Behörden 
§ 3. Einbringung der Anmeldung 
§ 4. Zulassung der Anmeldung 
§ 5. Unterstützung des Einleitungsantrags 
§ 6. Entscheidung über den Einleitungsantrag; 
§ 7. Stimmberechtigung 
§ 8. Eintragungsbehörden 
§ 9. Druckkostenbeitrag 
§ 10. Verlautbarung des Eintragungsverfahrens 
§ 11. Vornahme der Eintragung 
§ 12. Anwendungen von Bestimmungen der NRWO 
§ 13. Ergebnisermittlung 
§ 14. Feststellungen der Bundeswahlbehörde 
§ 15. Entsendung von Vertrauenspersonen 
§ 16. Anfechtung des Volksbegehrens 
§ 17. Zuleitung des Volksbegehrens an den Nationalrat 
§ 18. Indexanpassung 
§ 19. Fristen 
§ 20. Abgabenfreiheit, Verweisungen 
§ 21. Kosten 
§ 22. Weibliche Form der Funktionsbezeichnungen 
§ 23. Verweisungen 
§ 24. Übergangsbestimmung 
§ 25. Vollziehung 
§ 26. Inkrafttreten 
Anlage 1: Anmeldung eines Volksbegehrens 
Anlage 2: Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens 
Anlage 3: Unterstützungserklärung 
Anlage 4: Bestätigung der Unterstützungserklärung 
Anlage 5: Eintragung 
Anlage 6: Bestätigung der Eintragung 

Regelungsgegenstand 

§ 1. Volksbegehren auf Grund des Art. 41 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, 
BGBl. Nr. 1/1930, unterliegen dem in diesem Bundesgesetz geregelten Verfahren. 

Behörden 

§ 2. (1) Zur Mitwirkung bei der Überprüfung von Volksbegehren ist nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes die Bundeswahlbehörde berufen, die nach den Bestimmungen der National-
rats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 471/1992, jeweils im Amt ist. 

(2) Im Übrigen sind auf diese Wahlbehörde die einschlägigen Bestimmungen der NRWO 
sinngemäß anzuwenden. 
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Einbringung der Anmeldung 

§ 3. (1) Die Anmeldung des Verfahrens für ein Volksbegehren (Abs. 3) sowie die Beantra-
gung der Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren (Abs. 5) ist beim Bundesminister 
für Inneres vorzunehmen. Das Volksbegehren muss eine durch Bundesgesetz zu regelnde 
Angelegenheit betreffen und kann in Form eines Gesetzesantrages oder einer Anregung ge-
stellt werden. 

(2) Der Antrag muss von Personen, die in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen und 
zum Nationalrat wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 NRWO) sind, im Ausmaß von einem Promille 
der anlässlich der jeweils letzten Volkszählung (Registerzählungsgesetz, BGBl. I Nr. 
33/2006) für Österreich festgestellten Wohnbevölkerungszahl (§ 7 Abs. 4 des Registerzäh-
lungsgesetzes) unterstützt sein. Die hierzu erforderlichen Unterstützungserklärungen sind nur 
gültig, wenn sie nicht vor dem 1. Jänner des der Antragstellung vorangegangenen Jahres ab-
gegeben worden sind. 

(3) Die Anmeldung (Muster Anlage 1) hat zu enthalten: 
1. den Text des Volksbegehrens in Form eines Gesetzesantrages oder in Form einer Anre-
gung, wobei für einen mehr als 500 Zeichen umfassenden Text ein Beiblatt anzuschließen ist 
oder mehrere Beiblätter anzuschließen sind; 
2. eine Kurzbezeichnung, die höchstens drei Worte umfassen darf; 
3. die Bezeichnung eines Bevollmächtigten sowie eines Stellvertreters (Familienname oder 
Nachname, Vorname, Beruf, Adresse), der, ist der Bevollmächtigte an der Ausübung seiner 
Funktion verhindert, ermächtigt ist, die Unterstützer des Antrags zu vertreten; 
4. die Unterschriften des Bevollmächtigten sowie des Stellvertreters; 
5. eine Bestätigung über die Einzahlung eines Kostenbeitrags in der Höhe von 500 Euro auf 
ein Konto des Bundesministeriums für Inneres; 
6. allenfalls eine E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten. 

(4) Der Einleitungsantrag (Muster Anlage 2) hat zu enthalten: 

1. den Text des Volksbegehrens laut Anmeldung gemäß Abs. 3 Z 1; 
2. die Kurzbezeichnung laut Anmeldung gemäß Abs. 3 Z 2; 
3. die Bezeichnung des Bevollmächtigten, seines Stellvertreters sowie von drei weiteren 
Stellvertretern (Familienname oder Nachname, Vorname, Beruf, Adresse), die, ist der Be-
vollmächtigte an der Ausübung seiner Funktion verhindert, in der bezeichneten Reihenfolge 
ermächtigt sind, die Unterzeichner des Einleitungsantrags zu vertreten; 
4. die Unterschriften des Bevollmächtigten sowie der Stellvertreter. 

(5) Bevollmächtigte und Stellvertreter des Bevollmächtigten können alle Personen sein, die in 
der Wählerevidenz eingetragen sind und zum Nationalrat wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 
NRWO) sind und die ihren Hauptwohnsitz im Bundesgebiet haben, auch wenn sie den Antrag 
nicht unterstützt haben. Hat der Bevollmächtigte oder einer seiner Stellvertreter den Antrag 
nicht unterstützt, so ist dem Antrag für diesen eine Bestätigung der zur Führung der Wählere-
videnz berufenen Gemeinde anzuschließen, dass er in der Wählerevidenz eingetragen und 
zum Nationalrat wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1 NRWO) ist. 

(6) Anstelle des Bevollmächtigten gemäß Abs. 3 Z 3 kann der Stellvertreter gemäß Abs. 3 
Z 3, anstelle dessen kann ein weiterer Stellvertreter den Einleitungsantrag unterschreiben. Für 
den Fall, dass den Einleitungsantrag anstelle des Bevollmächtigten ein Stellvertreter unter-
zeichnet, ist die E-Mail-Adresse (Abs. 3 Z 6) gegebenenfalls zu aktualisieren. 

(7) Einem Einleitungsantrag sind anzuschließen: 
1. die Begründung des Volksbegehrens samt etwaigen Unterlagen; 
2. allenfalls die Bestätigungen gemäß § 3 Abs. 3 Z 5; 
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3. der Nachweis darüber, dass der Bevollmächtigte und seine Stellvertreter zu dem bei der 
Antragstellung zum im Antrag bekanntgegebenen Konto nur gemeinsam zeichnungsberech-
tigt sind; 
4. allenfalls ein Beiblatt oder mehrere Beiblätter, wenn der Text des Volksbegehrens das 
Ausmaß von 500 Zeichen übersteigt. 

Zulassung der Anmeldung 

§ 4. (1) Innerhalb von zwei Wochen ist über die Anmeldung (§ 3 Abs. 1) zu entscheiden. Die 
Anmeldung ist zuzulassen, wenn die Voraussetzungen (§ 3 Abs. 3 Z 1 bis 5) erfüllt sind. 

(2) Wird die Anmeldung zugelassen, so ist das Volksbegehren im Zentralen Wählerregister – 
ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 des Wählerevidenzgesetzes 2018 – WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X) zu 
registrieren. Der Bevollmächtigte gemäß § 3 Abs. 3 Z 3 ist über die Zulassung oder Nicht-
Zulassung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Fall einer Zulassung sind dem Bevollmäch-
tigten eine Registrierungsnummer sowie die Zugangsdaten zur Abfrage der Zahlen der im 
Rahmen des Einleitungsverfahrens getätigten Unterstützungserklärungen sowie der im Rah-
men des Eintragungsverfahrens getätigten Eintragungen, jeweils gegliedert nach Ländern, 
Stimmbezirken und Gemeinden, zu übermitteln. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, für das 
Volksbegehren Unterstützungserklärungen online zu tätigen oder durch eine Gemeinde vor-
merken zu lassen, im ZeWaeR zu aktivieren und eine Einsichtnahme in den Text des Volks-
begehrens im Weg des ZeWaeR zu ermöglichen. Eine Übermittlung der Mitteilung über die 
Zulassung oder Nicht-Zulassung sowie der Zulassungsnummer und der Zugangsdaten auf 
elektronischem Weg ist zulässig, wenn gemäß § 3 Abs. 3 Z 6 bei der Anmeldung eine E-Mail-
Adresse angegeben worden ist. Im Fall der Einbringung eines Einleitungsantrags ist die Mög-
lichkeit, für das Volksbegehren Unterstützungserklärungen online zu tätigen oder durch eine 
Gemeinde vormerken zu lassen, im ZeWaeR unverzüglich zu deaktivieren. 

(3) Bis zur Einbringung des Einleitungsantrags (§ 3 Abs. 4) kann die Anmeldung eines 
Volksbegehrens durch Erklärung an den Bundesminister für Inneres zurückgezogen werden. 
In diesem Fall ist die Registrierung des Volksbegehrens unverzüglich zu streichen. Vermerke 
über getätigte Unterstützungserklärungen sind unverzüglich zu löschen. Gleichzeitig ist die 
Möglichkeit, für das Volksbegehren Unterstützungserklärungen online zu tätigen oder durch 
eine Gemeinde vormerken zu lassen, im ZeWaeR zu deaktivieren. 

(4) Registrierungen von Volksbegehren, zu denen kein Einleitungsantrag eingebracht worden 
ist, sind mit Ablauf des 31. Dezember des dem Jahr, in dem die Anmeldung vorgenommen 
wurde, folgenden Jahr zu löschen. Gleichzeitig sind Vermerke über zu diesem Volksbegehren 
getätigte Unterstützungserklärungen zu löschen. 

Unterstützung des Einleitungsantrags 

§ 5. (1) Unterstützungserklärungen für ein Volksbegehren können auf folgende Weise abge-
geben werden:  
1. In Form des elektronischen Nachweises der eindeutigen Identität der Person und der Au-
thentizität der Unterstützungserklärung im Sinn von § 4 des E-Government-Gesetzes – E-
GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, in der jeweils geltenden Fassung, über eine vom Bundesministe-
rium für Inneres zur Verfügung gestellte Anwendung, wobei die dabei abgegebene qualifi-
zierte elektronische Signatur für jedes Volksbegehren in einer eigenen Datenbank vermerkt 
wird; 
2. In Form einer vor einer Gemeindebehörde persönlich auf dem Formular laut Anlage 3 ge-
leisteten Unterschrift. 
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(2) Im Fall der Abgabe einer Unterstützungserklärung gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 hat der Unter-
stützungswillige bei der Gemeinde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung 
vorzulegen, aus der seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, wobei die Bestimmungen des § 
67 Abs. 2 und 3 NRWO sinngemäß anzuwenden sind. Die Gemeinde hat anhand des ZeWaeR 
zu prüfen, ob der Unterstützungswillige in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen 
und zum Nationalrat wahlberechtigt ist (§ 21 Abs. 1 NRWO) und ob er allenfalls bereits eine 
Unterstützungserklärung für das Volksbegehren abgegeben hat. Treffen alle Voraussetzungen 
für die Abgabe einer Unterstützungserklärung zu, so hat der Unterstützungswillige auf einem 
Formular laut Anlage 3, in dem die Registrierungsnummer und die Kurzbezeichnung des zu 
unterstützenden Volksbegehrens, der Name des Unterstützungswilligen sowie die Gebiets-
kennzahlen und Bezeichnungen der Gemeinde, in der der Unterstützungswillige in die Wäh-
lerevidenz eingetragen ist, und der Gemeinde, bei der Unterstützungserklärung abgegeben 
wird, zu unterschreiben. Die Gemeinde hat die abgegebene Unterstützungserklärung in der für 
jedes Volksbegehren eigens gebildeten Datenbank mit der aus dem ZeWaeR entnommenen 
bereichsspezifischen Personenkennzahl des Unterstützungswilligen zu vermerken und dem 
Unterstützungswilligen eine Bestätigung über die getätigte Unterstützungserklärung auszufol-
gen. Das unterschriebene Formular verbleibt bis zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis des 
Volksbegehrens unanfechtbar feststeht, bei der Gemeinde und wird danach unverzüglich ver-
nichtet. Das Formular für die Unterstützungserklärung sowie für die Bestätigung (Anlage 4) 
wird als ein mit Hilfe des ZeWaeR gebildeter Papierausdruck erstellt.  

(3) Wenn sich über die Identität eines Stimmberechtigten Zweifel ergeben, ist er aufzufor-
dern, Nachweise zu erbringen, welche seine Identität glaubhaft machen. Werden die Zweifel 
nicht behoben, so ist er zur Eintragung nicht zuzulassen. Gegen die Entscheidung über die 
Nichtzulassung zur Eintragung ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 

(4) Für jedes Volksbegehren darf ein Stimmberechtigter nur eine Unterstützungserklärung 
abgeben. Unterstützungserklärungen, die für ein Volksbegehren vermerkt sind, gelten als gül-
tige Eintragungen im Sinne der Vorschriften des Abschnittes III dieses Bundesgesetzes. 

Entscheidung über den Einleitungsantrag 

§ 6. (1) Innerhalb von drei Wochen ist über den Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens 
zu entscheiden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Voraussetzungen für die Einleitung 
des Verfahrens für ein Volksbegehren (§ 3 Abs. 5 bis 7) erfüllt sind und für das Volksbegeh-
ren die erforderliche Zahl an Unterstützungserklärungen (§ 3 Abs. 2) laut Abfrage in der für 
das Volksbegehren gebildeten Datenbank abgegeben worden ist. 

(2) Wird einem Einleitungsantrag stattgegeben, so ist in der Entscheidung ein Eintragungs-
zeitraum (Abs. 3) festzusetzen, innerhalb dessen die Stimmberechtigten ihre Zustimmung zu 
dem beantragten Volksbegehren durch Leistung einer Unterschrift auf einem der bei den Ein-
tragungsbehörden aufliegenden Formularen (Muster Anlage 5) oder durch Online-
Unterstützung erteilen können. Die Entscheidung hat auch den Stichtag zu enthalten. 

(3) Der Eintragungszeitraum hat sich grundsätzlich auf acht aufeinanderfolgende Tage zu 
erstrecken und darf nicht an einem Samstag oder Sonntag beginnen oder enden. Kommen 
jedoch im Eintragungszeitraum gesetzliche Feiertage zu liegen, so verlängert sich der Eintra-
gungszeitraum entsprechend. 

(4) Die Entscheidung gemäß Abs. 2 ist auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres 
sowie im Internet zu verlautbaren. Zwischen dem Tag der Verlautbarung und dem ersten Tag 
des Eintragungszeitraums muss ein Zeitraum von mindestens acht Wochen liegen; außerdem 
darf der Eintragungszeitraum nicht später als sechs Monate nach dem Tag der Verlautbarung 
enden. 
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(5) Zum Beginn des Eintragungszeitraums ist die Möglichkeit, für das Volksbegehren Unter-
stützungserklärungen online zu tätigen oder durch eine Gemeinde vormerken zu lassen, im 
ZeWaeR zu aktivieren. Am letzten Tag des Eintragungszeitraums, 20.00 Uhr, ist die Mög-
lichkeit, für das Volksbegehren Unterstützungserklärungen online zu tätigen oder durch eine 
Gemeinde vormerken zu lassen, im ZeWaeR zu deaktivieren. 

Stimmberechtigung 

§ 7. Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums (§ 6 Abs. 3) das Wahl-
recht zum Nationalrat besitzt und zum Stichtag in der Wählerevidenz einer Gemeinde einge-
tragen ist. 

Eintragungsbehörden 

§ 8. (1) Eintragungen werden, sofern sie nicht online getätigt werden, von der Eintragungsbe-
hörde (Gemeinde im übertragenen Wirkungsbereich) entgegengenommen. Die Gemeinde hat 
die Eintragungsorte, in denen Stimmberechtigte die Eintragungen vornehmen können, zu be-
stimmen. In jeder Gemeinde, in Wien in jedem Gemeindebezirk, ist zumindest ein Eintra-
gungslokal vorzusehen. Die Eintragungslokale in diesen Orten sind an Werktagen zumindest 
von 8.00 bis 16.00 Uhr, an zwei Werktagen zusätzlich bis 20.00 Uhr, und an Samstagen zu-
mindest von 8.00 bis 12.00 Uhr offenzuhalten. In Gemeinden mit weniger als 2.500 Einwoh-
nern kann an Samstagen die Eintragungszeit auf zwei aufeinanderfolgende Stunden verkürzt 
werden. An Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen können die Eintragungslokale ge-
schlossen bleiben. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten ist in jeder Gemeinde, in 
Wien in jedem Bezirk, zumindest ein für Körperbehinderte barrierefrei erreichbares Eintra-
gungslokal vorzusehen. Für blinde und schwer sehbehinderte Stimmberechtigte sind nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten geeignete Leitsysteme vorzusehen. 

(2) Jeder Stimmberechtigte darf nur einmal eine Eintragung tätigen. 

Druckkostenbeitrag 

§ 9. (1) Die Beschaffung und Versendung der für das Eintragungsverfahren notwendigen 
Formulare und der zur Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und Abs. 7 Z 1 erforderlichen 
Texte des Volksbegehrens obliegt dem Bund; die Kosten hierfür hat – unbeschadet des § 3 
Abs. 3 Z 5 – der Bund zu tragen.  

(2) Der Bevollmächtigte hat an den Bund einen Kostenbeitrag für die für die Durchführung 
des Volksbegehrens in der Höhe von 2 250 Euro zu entrichten. Der Beitrag ist innerhalb von 
14 Tagen nach dem Tag der Verlautbarung an das Bundesministerium für Inneres zu überwei-
sen. Wird der Kostenbeitrag nicht erlegt, so ist kein Eintragungsverfahren durchzuführen. 

Verlautbarung des Eintragungsverfahrens 

§ 10. Ist ein Eintragungsverfahren durchzuführen, so hat die Eintragungsbehörde unter Beru-
fung auf die gemäß § 6 Abs. 4 veröffentlichte Entscheidung in ortsüblicher Weise, jedenfalls 
aber auch durch öffentlichen Anschlag, zu verlautbaren, dass die Stimmberechtigten innerhalb 
des Eintragungszeitraums (§ 6 Abs. 3) in den Text des Volksbegehrens Einsicht nehmen und 
ihre Zustimmung zu dem beantragten Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem Eintragungsformular oder mittels Online-Eintragung erklä-
ren können. In gleicher Weise sind auch die Eintragungsorte, an denen die Eintragungen getä-
tigt werden können, sowie die Tagesstunden (Eintragungszeit), während welcher die Eintra-
gungen getätigt werden können, zu verlautbaren. An jedem Eintragungsort ist von der Eintra-
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gungsbehörde der Text des Volksbegehrens samt Begründung an einer sichtbaren Stelle anzu-
schlagen oder zugänglich zu machen. Die Verlautbarungen sind spätestens vier Wochen nach 
der gemäß § 6 Abs. 4 veröffentlichten Entscheidung vorzunehmen, 

Vornahme der Eintragung 

§ 11. (1) Eintragungen für ein Volksbegehren können innerhalb des Eintragungszeitraums auf 
folgende Weise getätigt werden: 
1. In Form des elektronischen Nachweises der eindeutigen Identität der Person und der Au-
thentizität der Eintragung im Sinn von § 4 E-GovG über eine vom Bundesministerium für 
Inneres zur Verfügung gestellte Anwendung, wobei die dabei abgegebene qualifizierte elekt-
ronische Signatur in der für das Volksbegehren gebildeten Datenbank vermerkt wird, bis zum 
letzten Tag des Eintragungszeitraums, 20.00 Uhr; 
2. In Form einer vor einer Gemeindebehörde während der Eintragungszeiten (§ 8 Abs. 1) per-
sönlich auf dem Formular laut Anlage 5 geleisteten Unterschrift. 

(2) Im Fall der Tätigung einer Eintragung gemäß Abs. 1 Z 2 hat der Eintragungswillige bei 
der Gemeinde eine Urkunde oder eine sonstige amtliche Bescheinigung vorzulegen, aus der 
seine Identität einwandfrei ersichtlich ist, wobei die Bestimmungen des § 67 Abs. 2 und 3 
NRWO sinngemäß anzuwenden sind. Die Gemeinde hat anhand des ZeWaeR zu prüfen, ob 
der Eintragungswillige in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen und zum National-
rat wahlberechtigt ist (§ 21 Abs. 1 NRWO) und ob er allenfalls bereits eine Unterstützungser-
klärung für das Volksbegehren abgegeben oder eine Eintragung getätigt hat. Treffen alle Vo-
raussetzungen für die Abgabe einer Eintragung zu, so hat der Eintragungswillige auf einem 
Formular laut Anlage 5, in dem die Registrierungsnummer und die Kurzbezeichnung des zu 
unterstützenden Volksbegehrens, der Name des Eintragungswilligen sowie die Gebietskenn-
zahlen und Bezeichnungen der Gemeinde, in der Eintragungswillige in die Wählerevidenz 
eingetragen ist, und der Gemeinde, bei der die Eintragung getätigt wird, zu unterschreiben. 
Die Gemeinde hat die getätigte Eintragung für jedes Volksbegehren in der für jedes Volksbe-
gehren eigens gebildeten Datenbank mit der aus dem ZeWaeR entnommenen bereichsspezifi-
schen Personenkennzahl des Eintragungswilligen zu vermerken und dem Eintragungswilligen 
eine Bestätigung über die getätigte Eintragung auszufolgen. Das unterschriebene Formular 
verbleibt bis zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis des Volksbegehrens unanfechtbar feststeht, 
bei der Gemeinde und wird danach unverzüglich vernichtet. Das Formular für die Eintragung 
sowie für die Bestätigung (Anlage 6) wird als ein mit Hilfe des ZeWaeR gebildeter Papier-
ausdruck erstellt. 

(3) Wenn sich über die Identität eines Stimmberechtigten Zweifel ergeben, ist er aufzufor-
dern, Nachweise zu erbringen, welche seine Identität glaubhaft machen. Werden die Zweifel 
nicht behoben, so ist er zur Eintragung nicht zuzulassen. Gegen die Entscheidung über die 
Nichtzulassung zur Eintragung ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 

(4) Stimmberechtigte, denen der Besuch des Eintragungslokals während des Eintragungszeit-
raums infolge mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus 
Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen unmöglich ist, sind auf Wunsch von der Eintra-
gungsbehörde zu einem von dieser festzulegenden Zeitpunkt innerhalb des Eintragungszeit-
raums zum Zweck der Tätigung der Eintragung aufzusuchen. Die Überprüfung des Eintra-
gungswilligen sowie der Ausdruck der für die Eintragung erforderlichen Formulare hat vor 
dem Aufsuchen, die Vormerkung der Eintragung hat nach Rückkehr des Organwalters der 
Gemeinde zu erfolgen, sofern diesem nicht ein mobiles Gerät zur Verfügung steht, mit dem 
Abfragen und Vormerkungen im ZeWaeR möglich sind. 
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Anwendungen von Bestimmungen der NRWO 

§ 12. Im Übrigen gelten für das Eintragungsverfahren sinngemäß die Bestimmungen der 
§§ 58, 65, 66 und 74 NRWO. 

Ergebnisermittlung 

§ 13. (1) Anhand der für ein Volksbegehren gebildeten Datenbank ist am letzten Tag des Ein-
tragungszeitraums um 20.15 Uhr  
1. die Summe der Stimmberechtigten laut Wählerevidenz, 
2. die Summe der Eintragungen 
festzustellen und im Internet zu veröffentlichen. 

(2) Weiters ist das Ergebnis dieser Feststellung der Bundeswahlbehörde schriftlich weiterzu-
leiten. 

Feststellungen der Bundeswahlbehörde 

§ 14. (1) Die Bundeswahlbehörde stellt aufgrund der Mitteilung gemäß § 13 Abs. 1 fest:  
1. die Gesamtzahl der in den Wählerevidenzen verzeichneten Stimmberechtigten; 
2. die Zahl der gültigen Eintragungen; 
3. die Zahl der Personen, die den Einleitungsantrag unterstützt haben und deren Unterschrif-
ten als gültige Eintragungen gemäß § 5 Abs. 2 gelten. 

(2) Hierauf rechnet die Bundeswahlbehörde die Summen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 zusammen 
und stellt fest, ob ein Volksbegehren im Sinn des Art. 41 Abs. 2 B-VG vorliegt oder nicht. 

(3) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis ihrer Ermittlung und Feststellung auf der Amts-
tafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet unverzüglich zu verlautbaren. 

Entsendung von Vertrauenspersonen 

§ 15. Dem Bevollmächtigten des Einleitungsantrags steht das Recht zu, zum Ermittlungsver-
fahren der Bundeswahlbehörde (§14) je eine Vertrauensperson zu entsenden. Für jede Ver-
trauensperson kann nach Bedarf ein Stellvertreter nominiert werden. Vertrauenspersonen und 
ihre Stellvertreter haben sich mit einer vom Bevollmächtigten des Einleitungsantrages ausge-
stellten Bescheinigung auszuweisen. Die Vertrauenspersonen sind berechtigt, das Ermitt-
lungsverfahren der Bundeswahlbehörde zu beobachten; ein Einfluss auf die Entscheidung der 
Bundeswahlbehörde steht ihnen jedoch nicht zu. 

Anfechtung des Volksbegehrens 

§ 16. (1) Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der Verlautbarung (§ 14 Abs. 3) kann das 
von der Bundeswahlbehörde festgestellte Ergebnis des Volksbegehrens wegen Rechtswidrig-
keit des Verfahrens vom Bevollmächtigten des Einleitungsantrags oder von vier Mitgliedern 
des Nationalrates oder eines Landtages beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 
Die Anfechtung hat den begründeten Antrag auf Nichtigerklärung der Feststellung der Bun-
deswahlbehörde zu enthalten. 

(2) Auf das Verfahren für solche Anfechtungen sind die Bestimmungen der §§ 68 Abs. 2, 69 
Abs. 1 sowie 70 Abs. 1 und 4 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85/1953 
sinngemäß anzuwenden. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis gegebenenfalls 
auch die ziffernmäßige Ermittlung der Bundeswahlbehörde richtigzustellen. 
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Zuleitung des Volksbegehrens an den Nationalrat 

§ 17. (1) Wurde die Feststellung der Bundeswahlbehörde, dass ein Volksbegehren im Sinn 
des Art. 41 Abs. 2 B-VG vorliegt, nicht angefochten oder der Anfechtung vom Verfassungs-
gerichtshof nicht stattgegeben, so hat die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren samt Be-
gründung und etwaigen Unterlagen (§ 3 Abs. 7) dem Nationalrat zur Behandlung vorzulegen. 

(2) Gleichzeitig ist auf das entsprechend § 3 Abs. 7 Z 3 bekanntgegebene Bankkonto ein Be-
trag in der fünffachen Höhe des gemäß § 9 Abs. 2 geleisteten Kostenbeitrags sowie des ge-
mäß § 3 Abs. 3 Z 5 geleisteten Kostenbeitrags zu überweisen. 

(3) Steht die Feststellung der Bundeswahlbehörde, ob ein Volksbegehren im Sinn des Art. 41 
Abs. 2 B-VG vorliegt oder nicht, unanfechtbar fest, so ist die Registrierung des Volksbegeh-
rens im ZeWaeR zu löschen. Vermerke über Unterstützungserklärungen oder Eintragungen zu 
diesem Volksbegehren sind ebenfalls zu löschen. 

Indexanpassung 

§ 18. Die in den §§ 3 Abs. 3 Z 5, 9 Abs. 2 und 17 Abs. 2 festgesetzten Geldbeträge vermin-
dern oder erhöhen sich, beginnend mit dem 1. April 2018, jährlich in dem Maß, das sich aus 
der Veränderung des von der Bundesanstalt “Statistik Österreich” verlautbarten Verbraucher-
preisindex 2010 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2017 ver-
lautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen der Indexzahlen so lange nicht zu berücksich-
tigen sind, als sie 10% der für Jänner 2017 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als 
Bemessungsgrundlage für eine Änderung der Geldbeträge herangezogenen Indexzahl nicht 
übersteigen. Ändern sich die Geldbeträge, so sind sie auf einen ganzen Zehn-Cent-Betrag 
abzurunden und im Bundesgesetzblatt kundzumachen.  

Fristen 

§ 19. (1) Der Beginn und Lauf einer in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Frist wird durch 
Sonntage oder gesetzliche Feiertage nicht behindert. Das gleiche gilt für Samstage und den 
Karfreitag. Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, auf einen Sonntag, auf den Karfreitag 
oder einen gesetzlichen Feiertag, so haben die mit dem Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
befassten Behörden entsprechend vorzusorgen, dass ihnen die befristeten Handlungen auch an 
diesen Tagen zur Kenntnis gelangen können. 

(2) Die Tage des Postlaufs werden in die Frist eingerechnet. 

Abgabenfreiheit, Verweisungen 

§ 20. (1) Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Eingaben, Bestätigun-
gen und sonstigen Schriften sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Kosten 

§ 21. (1) Den Gemeinden sind die ihnen bei der Durchführung dieses Bundesgesetzes erwach-
senden Kosten vom Bund zu ersetzen. Der Bund hat an die Gemeinden hierfür eine Pauschal-
entschädigung in der Höhe von 0,33 Euro pro bei einem oder mehreren gleichzeitig durchge-
führten Volksbegehren Stimmberechtigten zu leisten. 
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(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit dem 
1. Jänner 2019, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle treten-
den Index gegenüber der für Jänner 2018 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen 
der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der für Jänner 
2018 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für eine Ände-
rung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert sich der Ver-
gütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

(3) Die Pauschalentschädigungen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem letzten Tag des 
Eintragungszeitraums an die Landeshauptmänner anzuweisen. Die Landeshauptmänner haben 
die Pauschalentschädigungen unverzüglich an die Gemeinden weiterzuleiten. Hat nach einem 
Volksbegehren eine Anpassung nach Abs. 2 stattgefunden, so ist dennoch der zum Zeitpunkt 
des letzten Tages des Eintragungszeitraums in Geltung gewesene Vergütungssatz anzuwen-
den. 

(4) Die Pauschalentschädigung für die Stadt Wien ist innerhalb der im Abs. 3 bezeichneten 
Frist anzuweisen. 

Weibliche Form der Funktionsbezeichnungen 

§ 22. Werden Funktionen nach diesem Bundesgesetz von Frauen ausgeübt, so kann die weib-
liche Form der Bezeichnung, die für die jeweilige Funktion vorgesehen ist, verwendet wer-
den. 

Verweisungen 

§ 23. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden. 

Übergangsbestimmung 

§ 24. (1) Zwischen dem 1. Jänner und dem 15. Jänner 2018 haben die Gemeinden für Volks-
begehren getätigte Unterstützungserklärungen, für die sie gemäß § 4 Abs. 1 des Volksbegeh-
rengesetzes 1973 im Jahr 2017 Bestätigungen ausgestellt und hierüber in der Wählerevidenz 
entsprechende Vermerke vorgenommen haben, in einer für ein Volksbegehren gebildeten Da-
tenbank entsprechend zu vermerken. Diese Vermerke gelten als Unterstützungserklärungen 
gemäß § 5 Abs. 4, wenn das Volksbegehren bis zum 2. März 2018 registriert worden ist. 

(2) Wurde einem Antrag auf Einleitung für ein Volksbegehren im Jahr 2017 stattgegeben und 
der Eintragungszeitraum auf einen im Jahr 2018 liegenden Zeitraum festgelegt, so hat das 
Eintragungsverfahren nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durchgeführt zu wer-
den. 

Vollziehung 

§ 25. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Inneres, hinsicht-
lich des § 20 Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut. 
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Inkrafttreten 

§ 26. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Volksbegeh-
rengesetz 1973, BGBl. Nr. 344/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
XX/201X, außer Kraft. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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Artikel 3 

„Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der  
Wahl- und Stimmberechtigten (Wählerevidenzgesetz 2018 – WEviG) 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1. Führung der Wählerevidenz 
§ 2. Voraussetzung für die Eintragung 
§ 3. Eintragung von Österreichern, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben 
§ 4. Zentrales Wählerregister (ZeWaeR) 
§ 5. Einsichtnahme in die Wählerevidenz 
§ 6. Berichtigungsantrag 
§ 7. Verständigung der von Berichtigungsanträgen betroffenen Personen 
§ 8. Behörden im Berichtigungsverfahren 
§ 9. Entscheidung über Berichtigungsanträge 
§ 10. Beschwerden gegen Entscheidungen über Berichtigungsanträge 
§ 11. Amtswegige Führung der Wählerevidenz 
§ 12. Hauskundmachungen 
§ 13. Fristen 
§ 14. Kosten 
§ 15. Schriftliche Anbringen, Abgabenfreiheit 
§ 16. Verweisungen 
§ 17. Übergangsbestimmung 
§ 18. Vollziehung 
§ 19. In- und Außerkrafttreten 
Anlage: Wähleranlageblatt 

Führung der Wählerevidenz 

§ 1. (1) In jeder Gemeinde ist eine ständige Wählerevidenz zu führen. Die Wählerevidenz 
dient als Grundlage für die vor einer Wahl des Bundespräsidenten oder des Nationalrates so-
wie bei, Volksabstimmungen und Volksbefragungen anzulegenden Verzeichnisse. 

(2) Die Führung der Wählerevidenz obliegt den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbe-
reich. Die Wählerevidenz ist innerhalb der Gemeinden gegebenenfalls nach Regionalwahl-
kreisen, Ortschaften, Straßen und Hausnummern, wenn aber eine Gemeinde in Wahlsprengel 
eingeteilt ist, auch nach Wahlsprengeln zu gliedern. 

(3) Die Wählerevidenz ist unter Verwendung des Zentralen Wählerregisters – ZeWaeR (§ 4 
Abs. 1) zu führen. Die Datensätze haben für jeden Wahl- und Stimmberechtigten die für die 
Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen er-
forderlichen Angaben, das sind Familiennamen oder Nachnamen, Vornamen, akademische 
Grade, Geschlecht, Geburtsdatum, bei Wahlberechtigten mit Hauptwohnsitz im Inland außer-
dem die Wohnadresse sowie das entsprechende bereichsspezifische Personenkennzeichen (§§ 
9 ff des E-Government-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004), zu enthalten. Für die Ös-
terreicher mit Hauptwohnsitz im Ausland ist nach Möglichkeit, die sich aus dem für die Ein-
tragung maßgebend gewesenen Lebensbeziehungen ergebende Adresse ebenfalls zu erfassen. 
Bei im Ausland lebenden Wahlberechtigten ist nach Möglichkeit auch die E-Mail-Adresse zu 
erfassen. 
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Voraussetzung für die Eintragung 

§ 2. (1) In die Wählerevidenz sind aufgrund der im Melderegister enthaltenen Angaben alle 
Männer und Frauen einzutragen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, vor dem 
1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebensjahr vollendet haben, vom Wahlrecht zum 
Nationalrat nicht ausgeschlossen sind und in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. Für 
Personen, die auf Grund der Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde 
festgenommen oder angehalten werden, gilt für die Dauer einer Festnahme oder Anhaltung in 
wahlrechtlichen Angelegenheiten der vor dieser Festnahme oder Anhaltung zuletzt begründe-
te, außerhalb des Ortes einer Festnahme oder Anhaltung gelegene Hauptwohnsitz, als Haupt-
wohnsitz. Sollte in landesgesetzlichen Bestimmungen das Wahlrecht an den Wohnsitz, nicht 
aber an den Hauptwohnsitz geknüpft sein, so gilt für die festgenommenen oder angehaltenen 
Personen für die Dauer ihrer Festnahme oder Anhaltung in wahlrechtlichen Angelegenheiten 
der vor dieser Festnahme oder Anhaltung zuletzt begründete, außerhalb des Ortes einer Fest-
nahme oder Anhaltung gelegene Wohnsitz, als Wohnsitz. 

(2) Erfasste Personen, die ihren Hauptwohnsitz in eine andere Gemeinde verlegen, sind bei 
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für die Eintragung in die Wählerevidenz dieser 
Gemeinde einzutragen. In der Wählerevidenz der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz 
aufgegeben haben, werden sie durch einen automationsunterstützten Vorgang im ZeWaeR 
unter einem gestrichen. Die Gemeinde, in deren Wählerevidenz die Streichung vorgenommen 
worden ist, wird durch einen automationsunterstützten Vorgang im ZeWaeR verständigt. 
Wird eine erfasste Person, die aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwal-
tungsbehörde festgenommen oder angehalten wird, vom bisherigen Hauptwohnsitz abgemel-
det, so bleibt sie in der Wählerevidenz jener Gemeinde, in der sie bisher ihren Hauptwohnsitz 
hatte, weiterhin in der Wählerevidenz dieser Gemeinde eingetragen. Die Beibehaltung der 
Eintragung durch einen automationsunterstützten Vorgang im ZeWaeR ist zulässig. 

(3) Erfasste Personen, die ihren Hauptwohnsitz in das Ausland verlegen und diesen Umstand 
der Gemeinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz aufgeben, schriftlich anzeigen, sind für die 
Dauer ihres Auslandsaufenthalts, längstens jedoch über einen Zeitraum von zehn Jahren, in 
der Wählerevidenz dieser Gemeinde zu führen. Zum Zweck der Verständigung über die 
Durchführung von Nationalratswahlen (§ 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), 
Bundespräsidentenwahlen (§ 5a Abs. 5 des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971), Volksab-
stimmungen (§ 5 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes 1972 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 
der Nationalrats-Wahlordnung 1992) oder Volksbefragungen (§ 5a Abs. 2 des Volksbefra-
gungsgesetzes 1989 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), zum 
Zweck der amtswegigen Zusendung einer Wahlkarte oder Stimmkarte (§ 3 Abs. 6) oder zum 
Zweck der Übermittlung einer Information durch die Gemeinden gemäß § 3 Abs. 4 vorletzter 
und letzter Satz haben die erfassten Personen der Gemeinde auch die Wohnadresse im Aus-
land (§ 1 Abs. 3) mitzuteilen. Nach Möglichkeit haben sie auch eine E-Mail-Adresse bekannt 
zu geben. Für deren Wiedereintragung gilt § 3 Abs. 4. 

(4) Erfasste Personen, die zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst einberufen werden, sind, 
außer im Fall einer Verlegung ihres Hauptwohnsitzes während der Leistung des Präsenz- oder 
Ausbildungsdienstes, in die Wählerevidenz der Gemeinde einzutragen, in der sie vor dem 
Zeitpunkt, für den sie einberufen wurden, ihren Hauptwohnsitz hatten. Sind sie in diesem 
Zeitpunkt schon in einer Wählerevidenz eingetragen, so wird diese Eintragung durch die Ein-
berufung zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst nicht berührt. 

(5) Jede Person darf nur einmal in den Wählerevidenzen eingetragen sein. Datensätze von 
Personen, die aus der Wählerevidenz gestrichen werden, verbleiben mit entsprechendem 
Streichungsvermerk für die Dauer von zehn Jahren im ZeWaeR. 
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(6) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 sowie der §§ 3 Abs. 4 und 11 Abs. 1 dürfen 
Änderungen in der Wählerevidenz nur auf Grund eines Berichtigungs- und Beschwerdever-
fahrens (§§ 6 bis 10) vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon ist die Behebung von 
Formgebrechen, wie zum Beispiel Schreibfehlern und dergleichen. 

(7) Zur Sicherstellung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Wählerevidenz dürfen die Da-
ten der Melderegister verwendet werden. 

(8) Zur Gewährleistung der Zustellung bei der amtswegigen Versendung von Wahlkarten oder 
Stimmkarten (§ 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 letzter Satz NRWO oder § 5a Abs. 5 
letzter Satz Bundespräsidentenwahlgesetz 1971) können die Daten der Wählerevidenzen mit 
den Daten des zentralen Melderegisters verknüpft werden. 

Eintragung von Österreichern, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben 

§ 3. (1) Österreicher mit Hauptwohnsitz im Ausland, die das 15. Lebensjahr im Jahr der Ein-
tragung vollenden oder vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung vollendet haben und vom 
Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausgeschlossen sind, werden auf Antrag für die Dauer ihres 
Auslandsaufenthaltes in die Wählerevidenz der Gemeinde eingetragen, in der sie in die Euro-
pa-Wählerevidenz gemäß dem Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG, BGBl. Nr. 118/1996, 
eingetragen sind, sofern eine solche Eintragung nicht existiert, in die Wählerevidenz der Ge-
meinde, in der sie den letzten Hauptwohnsitz im Inland hatten; sonst in die Wählerevidenz der 
Gemeinde, in der zumindest ein Elternteil seinen Hauptwohnsitz im Inland hat oder zuletzt 
hatte. Dem Antrag sind die zur Begründung notwendigen Belege anzuschließen. 

(2) Kann eine solche Zuordnung nicht vorgenommen werden, so richtet sich der Ort der Ein-
tragung in die Wählerevidenz nach folgenden, im Antrag (Abs. 1) glaubhaft gemachten, zum 
Inland bestehenden Lebensbeziehungen, die in der nachstehenden Reihenfolge heranzuziehen 
sind: 
1. Ort der Geburt; 
2. Hauptwohnsitz des Ehegatten; 
3. Hauptwohnsitz nächster Verwandter; 
4. Sitz des Dienstgebers; 
5. Eigentums- oder Bestandsrechte an Grundstücken oder Wohnungen; 
6. Vermögenswerte; 
7. sonstige Lebensbeziehungen. 

 (3) Erfasste Personen, die über einen Antrag gemäß Abs. 1 oder in einem nachfolgenden Be-
richtigungs- oder Beschwerdeverfahren in die Wählerevidenz einer Gemeinde aufgenommen 
wurden, haben gerechnet vom Tag der Eintragung oder Wiedereintragung spätestens alle zehn 
Jahre das Weiterbestehen der Eintragungsvoraussetzung zu erklären, widrigenfalls sie nach 
Ablauf dieser Frist von Amts wegen aus der Wählerevidenz zu streichen sind. Die Gemeinden 
haben die erfassten Personen spätestens drei Monate vor einer bevorstehenden Streichung zu 
informieren und auf die Möglichkeit, das Weiterbestehen der Eintragungsvoraussetzung zu 
erklären, aufmerksam zu machen. Die Verständigung kann per E-Mail erfolgen, wenn der 
Gemeinde eine E-Mail-Adresse bekannt ist. 

(4) Zum Zweck der Verständigung über die Durchführung von Nationalratswahlen (§ 39 
Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), Bundespräsidentenwahlen (§ 5a Abs. 5 des 
Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971), Volksabstimmungen (§ 5 Abs. 3 des Volksabstim-
mungsgesetzes 1972 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992) 
oder Volksbefragungen (§ 5a Abs. 2 des Volksbefragungsgesetzes 1989 in Verbindung mit § 
39 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung 1992), zum Zweck der amtswegigen Zusendung 
einer Wahlkarte oder Stimmkarte (Abs. 5) oder zum Zweck der Übermittlung einer Informati-
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on durch die Gemeinden gemäß Abs. 3 vorletzter und letzter Satz haben die erfassten Perso-
nen der Gemeinde jede Änderung ihrer Wohnadresse im Ausland mitzuteilen. Allenfalls ha-
ben sie auch die Änderung ihrer E-Mail-Adresse bekannt zu geben. 

(5) Im Ausland lebende, erfasste Personen erhalten die Wahlkarten oder Stimmkarten bei al-
len Nationalratswahlen, Bundespräsidentenwahlen, Volksabstimmungen und Volksbefragun-
gen an die von der Gemeinde gespeicherte Adresse im Ausland (§ 1 Abs. 3) amtswegig zuge-
sendet, wenn sie dies bei der Gemeinde anlässlich ihrer Antragstellung, ihrer Erklärung ge-
mäß § 2 Abs. 3, ihrer Erklärung gemäß Abs. 3 oder zu einem späteren Zeitpunkt beantragen 
und hierbei zur Kenntnis nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des 
Wohnsitzes im Ausland ohne gemäß Abs. 4 erfolgter Mitteilung auf Grund einer sich daraus 
ergebenden Fehlzustellung der Wahlkarte oder Stimmkarte verlustig gehen könnten. Die 
amtswegige Zustellung endet mit der Begründung eines Hauptwohnsitzes in Österreich oder 
mit Ablauf der Frist gemäß § 2 Abs. 3 oder gemäß Abs. 3 und ist danach neuerlich zu bean-
tragen. 

(6) Anbringen nach Abs. 1 und 3 sind an die zuständige Gemeinde zu stellen. Die Gemeinden 
haben nach Möglichkeit die Antragstellung über das Internet, allenfalls unter Zuhilfenahme 
einer zentralen Internetplattform, anzubieten. Sie haben einen Antragsteller in Kenntnis zu 
setzen, wenn sein Antrag nicht zur Eintragung in eine Wählerevidenz geführt hat. 

Zentrales Wählerregister (ZeWaeR) 

§ 4. (1) Für die Führung der Wählerevidenzen im Sinne dieses Bundesgesetzes oder der Best-
immungen in anderen Bundesgesetzen, insbesondere des Europa-Wählerevidenzgesetzes, 
sowie aufgrund von entsprechend Art. 26a Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, 
BGBl. Nr. 1/1930, bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen wird im Bundesministeri-
um für Inneres eine Datenbank (Zentrales Wählerregister – ZeWaeR) eingerichtet. Auftragge-
ber dieser Evidenzen sind die Gemeinden. Soweit der Bundesminister für Inneres aufgrund 
bundesgesetzlicher oder landesgesetzlicher Vorschriften Daten des ZeWaeR zu verwenden 
hat, wird er als Dienstleister für die Gemeinden tätig.  

(2) Jeweils zum 10. Februar und zum 10. August sind die in § 1 Abs. 3 angeführten Daten der 
Wählerevidenzen aller Gemeinden, ausgenommen die bereichsspezifischen Personenkennzei-
chen, zur unentgeltlichen Auskunftserteilung auf Antrag an die zur Vertretung nach außen 
berufenen Organe der im Nationalrat vertretenen Parteien mittels maschinell lesbarer Daten-
träger oder im Weg der Datenfernverarbeitung zu übermitteln. Die Daten des ZeWaeR dürfen 
mit den Daten des Zentralen Melderegisters (§ 16 des Meldegesetzes 1991) verknüpft werden. 
Zum Zweck eines Datenabgleichs bei der amtswegigen Versendung von Wahlkarten oder 
Stimmkarten (§ 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 39 Abs. 2 letzter Satz NRWO oder § 5a Abs. 5 
letzter Satz des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971) können die Daten der Wählereviden-
zen mit den Daten des Zentralen Melderegisters verknüpft werden. 

(3) Jede im ZeWaeR und in den auf das ZeWaeR aufbauenden Datenbanken mögliche Daten-
verwendung bedarf einer ausdrücklichen bundesgesetzlichen oder in Ausführung von Art. 26a 
Abs. 2 B-VG erlassenen ausdrücklichen landesgesetzlichen Grundlage. Alle Zugriffe auf das 
ZeWaeR und auf die auf das ZeWaeR aufbauenden Datenbanken sind zu protokollieren. 

(4) Wer Daten, die zur Führung des ZeWaeR oder von auf das ZeWaeR aufbauenden Daten-
banken erhoben wurden und im ZeWaeR oder in auf das ZeWaeR aufbauenden Datenbanken 
gespeichert sind, nicht für durch Bundesgesetz festgelegte Zwecke verwendet, begeht, wenn 
darin keine von den Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertre-
tung und wird mit Geldstrafe bis zu 25 000 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen bestraft. 
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(5) Zur Sicherstellung, dass jede Person nur einmal in den Wählerevidenzen (Abs. 1 und § 1 
EuWEG) sowie, unbeschadet von Eintragungen über weitere Wohnsitze, in Wählerevidenzen 
aufgrund der Landesgesetzgebung im Sinne von Art. 26a Abs. 2 B-VG) geführt wird, sind 
allfällige unzulässige Mehrfacheintragungen automationsunterstützt zu ermitteln und den je-
weiligen Gemeinden zur Klärung zur Verfügung zu stellen. 

Einsichtnahme in die Wählerevidenz 

§ 5. (1) In die Wählerevidenz einer Gemeinde kann jedermann, der sich von der Vollständig-
keit und Richtigkeit der Wählerevidenz überzeugen will, bei der jeweiligen Gemeinde Ein-
sicht nehmen. Die Möglichkeit der Einsichtnahme hat sich auf die im § 1 Abs. 3 angeführten 
Angaben, ausgenommen das bereichsspezifische Personenkennzeichen, zu beschränken. Die 
Einsichtnahme kann mit Hilfe des ZeWaeR hergestellten Papierausdrucken oder über einen 
Computerbildschirm erfolgen. Im letzteren Fall darf die Einsichtnahme ausschließlich in Auf-
listungen in der Gliederung von § 1 Abs. 2 erfolgen. Suchanfragen im Rahmen der Einsicht-
nahme sind unzulässig. 

(2) Die in allgemeinen Vertretungskörpern vertretenen Parteien können überdies aus der Wäh-
lerevidenz Abschriften herstellen. Die Gemeinde kann, wenn eine solche Partei die Absicht 
äußert, Abschriften herzustellen, oder das Verlangen auf Herstellung von Abschriften stellt, 
gegen Ersatz der Kosten Ausdrucke der Wählerevidenz ausfolgen; in diesem Fall hat die Ge-
meinde einen Ausdruck der Wählerevidenz auf Verlangen auch den anderen Parteien unter 
den gleichen Bedingungen zu übergeben. Die Ausfolgung einer grafischen Datei (z.B. PDF-
Datei) anstelle eines Ausdruckes ist zulässig. 

(3) Die für die Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden und die Bezeichnung der Amtsstelle, 
bei der Berichtigungsanträge zur Wählerevidenz eingebracht werden können, sowie die Best-
immungen des Abs. 1 und 2 sowie § 6 hat der Bürgermeister an der Amtstafel zu verlautba-
ren. 

Berichtigungsanträge 

§ 6. (1) Jeder Staatsbürger kann unter Angabe seines Namens und der Wohnadresse zur Wäh-
lerevidenz schriftlich oder mündlich Berichtigungsanträge stellen. Der Antragsteller kann die 
Aufnahme einer zu erfassenden Person in die Wählerevidenz oder die Streichung einer nicht 
zu erfassenden Person aus dieser verlangen. 

(2) Der Berichtigungsantrag ist bei der Gemeinde einzubringen, in deren Wählerevidenz eine 
Änderung begehrt wird. 

(3) Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich gestellt wird, für jeden Fall gesondert zu 
überreichen. Hat der Berichtigungsantrag die Eintragung einer zu erfassenden Person zum 
Gegenstand, so hat der Antragsteller auch die zur Begründung notwendigen Belege, insbe-
sondere ein von der vermeintlich zu erfassenden Person, soweit es sich nicht um einen im 
Ausland lebenden Staatsbürger handelt, ausgefülltes Wähleranlageblatt (Muster Anlage) an-
zuschließen. Wird im Berichtigungsantrag die Streichung einer nicht zu erfassenden Person 
begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben. Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft be-
legte, sind entgegenzunehmen. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstellern un-
terzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter genannt ist, der an erster Stelle 
Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt. 

(4) Wer offensichtlich mutwillig Berichtigungsanträge stellt, begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 
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(5) Wer im Wähleranlageblatt wissentlich unwahre Angaben macht, begeht, wenn darin keine 
von den Gerichten zu bestrafende Handlung gelegen ist, eine Verwaltungsübertretung und 
wird mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu zwei Wochen bestraft. 

Verständigung der von Berichtigungsanträgen betroffenen Personen 

§ 7. (1) Die Gemeinde hat die Personen, zu deren Eintragung in die Wählerevidenz ein Be-
richtigungsantrag gestellt wurde, hiervon unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Gründe binnen 
zwei Wochen nach Einlangen des Berichtigungsantrages zu verständigen. Den Betroffenen 
steht es frei, binnen zwei Wochen nach Zustellung der Verständigung, schriftlich oder münd-
lich Einwendungen bei der zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag berufenen Behör-
de vorzubringen. 

(2) Die Namen der Antragsteller unterliegen dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten sind sie 
auf Verlangen bekanntzugeben. 

Behörden im Berichtigungsverfahren 

§ 8. Die gemäß § 9 mit dem Berichtigungsverfahren befassten Gemeindewahlbehörden und 
Bezirkswahlbehörden sind die nach der Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO, BGBl. Nr. 
471/1992, jeweils im Amt befindlichen gleichnamigen Wahlbehörden. Sie sind von ihren 
Vorsitzenden zur Entscheidung über die eingelangten Berichtigungsanträge mindestens ein-
mal in jedem Kalendervierteljahr einzuberufen. Liegen in einem Kalendervierteljahr keine 
Berichtigungsanträge zur Entscheidung vor, so hat die Einberufung der Wahlbehörden für das 
betreffende Kalendervierteljahr zu entfallen. Im Übrigen sind auf diese Wahlbehörden die 
einschlägigen Bestimmungen der NRWO sinngemäß anzuwenden. 

Entscheidung über Berichtigungsanträge 

§ 9. (1) Über den Berichtigungsantrag hat außerhalb Wiens die Gemeindewahlbehörde, in 
Wien die Bezirkswahlbehörde, zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes 1991 (AVG) ist anzuwenden. 

(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem Antragsteller sowie dem von der Entscheidung 
Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 

(3) Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellung der Wählerevidenz, so hat die Gemeinde 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung die Richtigstellung der Wählerevidenz unter 
Anführung der Entscheidungsdaten durchzuführen. 

Beschwerde gegen Entscheidungen über Berichtigungsanträge 

§ 10. (1) Gegen die Entscheidung gemäß § 9 Abs. 1 können der Antragsteller sowie der von 
der Entscheidung Betroffene binnen zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung bei der 
Gemeinde schriftlich eine Beschwerde einbringen. Die Gemeinde hat den Beschwerdegegner 
von der eingebrachten Beschwerde binnen zwei Wochen mit dem Hinweis zu verständigen, 
dass es ihm freisteht, innerhalb von zwei Wochen nach der an ihn ergangenen Verständigung 
in den Beschwerdeakt Einsicht und zu den vorgebrachten Beschwerdegründen Stellung zu 
nehmen. 

(2) Über die Beschwerde hat das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst zu entschei-
den. 
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(3) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 und 4 und des § 9 Abs. 2 und 3 finden sinngemäß An-
wendung. 

Amtswegige Führung der Wählerevidenz 

§ 11. (1) Die Gemeinden haben alle Umstände, die geeignet sind, eine Änderung in der Wäh-
lerevidenz zu bewirken, von Amts wegen wahrzunehmen und die erforderlichen Änderungen 
in der Wählerevidenz durchzuführen. Hierbei haben sie die Umstände, die auch in der Wäh-
lerevidenz einer anderen Gemeinde zu berücksichtigen sind, dieser Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen. 

(2) Wird eine erfasste Person aus der Wählerevidenz wegen Verlustes des Wahlrechtes zum 
Nationalrat gestrichen, so ist sie hiervon binnen zwei Wochen ab dem Tage der Streichung zu 
verständigen. 

(3) Wird einer Gemeinde anlässlich der Ausfolgung einer Wahlkarte oder Stimmkarte die 
Wohnadresse einer im Ausland lebenden erfassten Person oder die Änderung einer solchen 
Wohnadresse bekannt, so ist die Wählerevidenz entsprechend zu ergänzen oder zu berichti-
gen. 

(4) Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder 
Geh- und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es aus Krankheits-, Alters- oder sonsti-
gen Gründen nicht möglich ist, erhalten eine Wahlkarte oder Stimmkarte amtswegig zuge-
stellt, wenn sie dies bei der Gemeinde schriftlich beantragen. Hierbei haben sie nachweislich 
zur Kenntnis zu nehmen, dass sie ihres Wahlrechts im Fall eines Wechsels des Hauptwohnsit-
zes oder der Zustelladresse auf Grund einer sich daraus ergebenden Fehlzustellung der Wahl-
karte verlustig gehen könnten, wenn sie die Gemeinde in einem solchen Fall nicht entspre-
chend in Kenntnis setzen. Die amtswegige Zustellung endet mit der Streichung aus der Wäh-
lerevidenz einer Gemeinde oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen. Personen, die einen 
entsprechenden Antrag gestellt haben, haben die Gemeinde gegebenenfalls über den Wegfall 
der Voraussetzungen in Kenntnis zu setzen. 

Hauskundmachungen 

§ 12. Um sicherzustellen, dass zwischen der absehbaren Anordnung einer Volksabstimmung 
oder Volksbefragung und dem voraussichtlichen Stichtag für die Einbringung von Berichti-
gungsanträgen (§ 6) ausreichend Zeit zur Verfügung steht, kann der Bundesminister für Inne-
res mit Verordnung die Bürgermeister verpflichten, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
1. in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern unter Hinweis auf die absehbare Volks-
abstimmung oder Volksbefragung eine Kundmachung im Sinne des § 26 NRWO vorzuneh-
men, 
2. sonst in ortsüblicher Weise auf die absehbare Volksabstimmung oder Volksbefragung 
sowie auf die Möglichkeit der Überprüfung der Richtigkeit der Wählerevidenz hinzuweisen. 

Fristen 

§ 13. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Fristen gelten die Bestimmungen der 
§§ 32 und 33 AVG. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Kosten 
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§ 14. (1) Die durch die Führung der Wählerevidenz verursachten Kosten sind von den Ge-
meinden zu tragen. Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür jährlich eine Pauschalent-
schädigung in der Höhe von 0,40 Euro pro zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres 
erfasster Person zu leisten. 

(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit dem 
1. Jänner 2019, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle treten-
den Index gegenüber der für Jänner 2018 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen 
der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der für Jänner 
2018 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für eine Ände-
rung des Vergütungssatzes herangezogene Indexzahl nicht übersteigen. Ändert sich der Ver-
gütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

(3) Die Pauschalentschädigungen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem in Abs. 1 genann-
ten Zeitpunkt an die Landeshauptmänner anzuweisen. Die Landeshauptmänner haben die 
Pauschalentschädigungen unverzüglich an die Gemeinden weiterzuleiten. Hat eine Anpassung 
nach Abs. 2 stattgefunden, so ist für ein Kalenderjahr dennoch der am 31. Dezember dieses 
Jahres in Geltung gewesene Vergütungssatz anzuwenden. 

(4) Die Pauschalentschädigung für die Stadt Wien ist innerhalb der in Abs. 3 bezeichneten 
Frist vom Bundesminister für Inneres anzuweisen. 

Schriftliche Anbringen, Abgabenfreiheit 

§ 15. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, können schriftliche An-
bringen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel eingebracht werden. 

(2) Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Eingaben und sonstigen 
Schriften sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

Verweisungen 

§ 16. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen 
wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Übergangsbestimmung 

§ 17. (1) Beginnend mit dem 1. Jänner 2017 können Daten der Wählerevidenzen von Ge-
meinden zum Zweck des Testens des ZeWaeR an das Bundesministerium für Inneres überlas-
sen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist das Testen der Applikation im Einvernehmen mit vom 
Bundesministerium für Inneres hierzu ausgewählten Gemeinden zulässig. 

(2) Am 2. Jänner 2018 haben die Gemeinden die Daten ihrer Wählerevidenzen mit dem Stand 
31. Dezember 2017 in das ZeWaeR zu übertragen und dort weiter zu führen. Die Gemeinden 
haben die Daten der lokal gespeicherten Wählerevidenzen spätestens am 2. Mai 2018 zu lö-
schen. 

Vollziehung 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Inneres, hinsicht-
lich des § 15 Abs. 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut. 

In- und Außerkrafttreten 
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§ 19. Dieses Bundesgesetz tritt in Kraft: 
1. § 17 Abs. 1 mit 1. Jänner 2017; 
2. die übrigen Bestimmungen mit 1. Jänner 2018. Gleichzeitig tritt das Wählerevidenzgesetz 
1973, BGBl. Nr. 601/1973 zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX/201X, 
außer Kraft.“ 
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Anlage 
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Artikel 4 

Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992 

Das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – 
NRWO), BGBl. Nr. 471/1992, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. XX/201X, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 23 lautet: 
„§ 23. (1) Die Wahlberechtigten (§ 21 Abs. 1) sind in Wählerverzeichnisse einzutragen. Die 
Wählerverzeichnisse werden auf Grund der im Zentralen Wählerregister – ZeWaeR (§ 4 Abs. 
1 des Wählerevidenzgesetzes 2018 – WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X) geführten Wählerevi-
denzen erstellt. Zu diesem Zweck dürfen die Daten auch lokalen EDV-Applikationen im We-
ge einer Schnittstelle zum ZeWaeR zur Verfügung gestellt werden, über die die weitere Ad-
ministration der Wählerverzeichnisse abläuft. 

(2) Die Erstellung und allfällige Berichtigung der Wählerverzeichnisse obliegt den Gemein-
den im übertragenen Wirkungsbereich des Bundes. 

(3) Wählerverzeichnisse sind entweder in Papierform unter Verwendung des Musters in An-
lage 2 zu erstellen oder haben in elektronischer Form dem Aufbau der Ausdrucke dieser Mus-
ter zu entsprechen. 

(4) Die Wählerverzeichnisse sind in den Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, nach dem Namensalphabet der Wahl- und Stimmberechtigten, wenn aber eine Gemeinde 
in Wahlsprengel eingeteilt ist, nach Wahlsprengeln und gegebenenfalls nach Ortschaften, 
Straßen und Hausnummern anzulegen. 

2. § 26 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die von den Gemeinden für die Herstellung der Kundmachungen benötigten Daten kön-
nen aus einer hierfür zur Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR importiert werden.“ 

3. In der Überschrift zu § 27 wird das Wort „Abschriften“ durch die Wortfolge „Ausdrucken 
des Wählerverzeichnisses“ ersetzt. 

4. In § 27 wird jeweils das Wort „Abschriften“ durch das Wort „Ausdrucke“ ersetzt. 

5. § 27 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Ausdrucke können mit Hilfe des ZeWaeR hergestellt werden.“ 

6. In § 28 Abs. 3 wird die Wortfolge „(Muster Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973)“ 
durch die Wortfolge „(Muster Anlage 1 WEviG)“ ersetzt. 

7. § 31 zweiter Satz lautet: 
„Handelt es sich hierbei um die Aufnahme einer vorher im Wählerverzeichnis nicht verzeich-
neten Person, so ist ihr Name am Schluss des Wählerverzeichnisses mit der dort folgenden 
fortlaufenden Zahl anzuführen und an jener Stelle des Wählerverzeichnisses, an der sie ur-
sprünglich einzutragen gewesen wäre, auf die fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hinzu-
weisen, sofern die Wählerverzeichnisse nicht entsprechend § 23 Abs. 1 elektronisch erstellt 
und richtiggestellt werden.“ 

8. § 36 wird folgender Abs. 4 angefügt:  
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„(4) Die von den Gemeinden für die Herstellung der amtlichen Wahlinformationen benötigten 
Daten können aus einer hierfür zur Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR importiert 
werden.“ 

9. § 39 Abs. 2 lautet: 
„(2) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausland, der in die Wählerevidenz (§ 3 
WEviG) eingetragen ist, ist, sofern seine Wohnadresse in der Wählerevidenz erfasst ist, von 
der Gemeinde, von der er in die Wählerevidenz eingetragen wurde, umgehend nach Aus-
schreibung der Wahl des Nationalrats im Postweg über die Möglichkeit der Ausübung des 
Wahlrechts im Weg der Briefwahl zu verständigen. Hierbei ist er über die Möglichkeiten zur 
Antragstellung, gegebenenfalls auch über eine Antragstellung per Internet, in Kenntnis zu 
setzen. Die Verständigung kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine E-Mail-
Adresse bekannt ist. An Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlkarte gemäß § 3 
Abs. 6 oder § 11 Abs. 4 WEviG beantragt haben, sind Wahlkarten zu übermitteln, sobald der 
Gemeinde die entsprechenden Wahlkarten-Formulare sowie die amtlichen Stimmzettel zur 
Verfügung stehen.“ 

10. In § 39 Abs. 5 Z 4 wird die Wortfolge „§ 2a Abs. 6 oder § 9 Abs. 4 des Wählerevidenzge-
setzes 1973“ durch die Wortfolge „§ 3 Abs. 6 oder § 11 Abs. 4 WEviG“ ersetzt. 

11. § 116 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 
„Ein Stichtag ist nur dann zu bestimmen, wenn auf Grund der Aufhebung des Wahlverfahrens 
bei der Wiederholungswahl die Wahlbehörden neu zu bestellen oder die Wählerverzeichnisse 
neu zu erstellen oder aufzulegen sind.“ 

12. § 129 wird folgender Abs. 10 angefügt: 
„(10) Die § 23 Abs. 1 bis 3, § 25 Abs. 3, § 26 Abs. 3, die Wortfolge „Ausdrucke“ in der Über-
schrift zu § 27, § 27 Abs. 1 und 4, § 28 Abs. 3 in der Fassung der Z 7a, § 31, § 33 samt Über-
schrift in der Fassung der Z 9a, § 36 Abs. 4, § 39 Abs. 2 und 5 und § 116 Abs. 2 in der Fas-
sung BGBl. I Nr. XXX/201X treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft.“ 
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Artikel 5 

Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971 

Das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971, BGBl. Nr. 57/1971, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. XX/201X, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 2 wird die Wortfolge „Abschriften des Wählerverzeichnisses“ durch die Wort-
folge „Ausdrucke des Wählerverzeichnisses“ ersetzt. 

2. § 5a Abs. 5 lautet: 
„(5) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausland, der in die Wählerevidenz (§ 3 des 
Wählerevidenzgesetzes 2018 - WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X) eingetragen ist, ist, sofern 
seine Wohnadresse in der Wählerevidenz erfasst ist, von der Gemeinde, von der er in die 
Wählerevidenz eingetragen wurde, umgehend nach Ausschreibung der Wahl des Bundesprä-
sidenten im Postweg über die Möglichkeit der Ausübung des Wahlrechts im Weg der Brief-
wahl zu verständigen. Hierbei ist er über die Möglichkeiten zur Antragstellung, gegebenen-
falls auch über eine Antragstellung per Internet, in Kenntnis zu setzen. Die Verständigung 
kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine E-Mail-Adresse bekannt ist. An Personen, 
die eine amtswegige Ausstellung der Wahlkarte gemäß § 3 Abs. 6 oder § 11 Abs. 4 WEviG 
gestellt haben, sind Wahlkarten zu übermitteln, sobald der Gemeinde die entsprechenden 
Wahlkarten-Formulare sowie die amtlichen Stimmzettel zur Verfügung stehen.“ 

3. In § 5a Abs. 8 Z 4 wird die Wortfolge „§ 2a Abs. 6 oder § 9 Abs. 4 des Wählerevidenzge-
setzes 1973“ durch die Wortfolge „§ 3 Abs. 6 oder § 11 Abs. 4 WEviG“ ersetzt. 

4. § 28 werden folgende Abs. 11 angefügt: 
„(11) § 5 Abs. 2 sowie § 5a Abs. 5 und 8 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X treten mit 
1. Jänner 2018 in Kraft.“ 
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Artikel 6 

Änderung der Europawahlordnung 

Das Bundesgesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahl-
ordnung – EuWO), BGBl. Nr. 117/1996, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. XX/201X, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird im Eintrag zu § 15 das Wort „Abschriften“ durch die Wortfolge 
„Ausdrucke des Wählerverzeichnisses“ ersetzt. 

2. § 11 lautet: 
„§ 11. (1) Die Wahlberechtigten (§ 10) sind in Wählerverzeichnisse einzutragen. Die Wähler-
verzeichnisse werden mit Hilfe des Zentralen Wählerregisters – ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 des 
Wählerevidenzgesetzes 2015 – WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X) oder in einer lokalen EDV-
Applikation durch Import der Daten aus einer hierfür zur Verfügung gestellten Schnittstelle 
des ZeWaeR erstellt und gegebenenfalls richtiggestellt oder in Papierform erstellt. 

(2) Für Wählerverzeichnisse in Papierform ist das Muster in Anlage 1 zu verwenden. Bei 
elektronisch erstellten Wählerverzeichnissen hat der Aufbau der Ausdrucke diesem Muster zu 
entsprechen.  

(3) Die Anlegung der Wählerverzeichnisse obliegt den Gemeinden im übertragenen Wir-
kungsbereich. 

(4) Werden die Wählerverzeichnisse nicht mit Hilfe des ZeWaeR automationsunterstützt er-
stellt, so haben die Gemeinden die Wählerverzeichnisse unter Zugrundelegung der Europa-
Wählerevidenz anzulegen. In diesem Fall sind die Wählerverzeichnisse in Gemeinden, die 
nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, nach dem Namensalphabet der Wahl- und Stimmbe-
rechtigten, wenn aber eine Gemeinde in Wahlsprengel eingeteilt ist, nach Wahlsprengeln und 
gegebenenfalls nach Ortschaften, Straßen und Hausnummern anzulegen.“ 

3. § 14 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die von den Gemeinden für die Herstellung der Kundmachungen benötigten Daten kön-
nen aus einer hierfür zur Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR importiert werden.“ 

4. In der Überschrift zu § 15 wird das Wort „Abschriften“ durch die Wortfolge „Ausdrucke 
des Wählerverzeichnisses“ ersetzt. 

5. In § 15 Abs. 1 wird das Wort „Abschriften“ durch das Wort „Ausdrucke“ ersetzt. 

6. § 15 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Ausdrucke können mit Hilfe des ZeWaeR hergestellt werden.“ 

7. § 19 zweiter Satz lautet: 
„Handelt es sich hierbei um die Eintragung einer vorher im Wählerverzeichnis nicht ver-
zeichneten Person, so ist ihr Name am Schluss des Wählerverzeichnisses mit der dort folgen-
den fortlaufenden Zahl anzuführen und an jener Stelle des Wählerverzeichnisses, an der sie 
ursprünglich einzutragen gewesen wäre, auf die fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hin-
zuweisen, sofern die Wählerverzeichnisse nicht entsprechend § 11 Abs. 1 elektronisch erstellt 
und richtiggestellt werden.“ 

8. § 24 wird folgender Abs. 4 angefügt:  
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„(4) Die von den Gemeinden für die Herstellung der amtlichen Wahlinformationen benötigten 
Daten können aus einer hierfür zur Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR importiert 
werden.“ 

9. § 83 Abs. 1 lautet: 
„(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, können schriftliche Anbrin-
gen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel eingebracht werden.“ 

10. § 91 wird folgender Abs. 13 angefügt: 
 (13) Die Wortfolge „Ausdrucke des Wählerverzeichnisses“ und die Wortfolge „Abgabenfrei-
heit“ im Inhaltverzeichnis, § 11, § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 3, die Wortfolge „Ausdrucke des 
Wählerverzeichnisses“ in der Überschrift zu § 15, § 15 Abs. 1 und 4, § 19, § 24 Abs. 4 und § 
83 Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft.“ 
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Artikel 7 

Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Führung ständiger Evidenzen der Wahl- und Stimmberechtigten 
bei Wahlen zum Europäischen Parlament (Europa-Wählerevidenzgesetz – EuWEG), BGBl. 
Nr. 118/1996, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. XX/201X, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 
„§ 1. (1) In jeder Gemeinde ist eine ständige Europa-Wählerevidenz zu führen. Die Europa-
Wählerevidenz dient als Grundlage für die vor einer Wahl zum Europäischen Parlament anzu-
legenden Verzeichnisse.  

(2) Die Führung der Europa-Wählerevidenz obliegt den Gemeinden im übertragenen Wir-
kungsbereich. Die Europa-Wählerevidenz ist innerhalb der Gemeinden gegebenenfalls nach 
Regionalwahlkreisen, Ortschaften, Straßen und Hausnummern, wenn aber eine Gemeinde in 
Wahlsprengel eingeteilt ist, auch nach Wahlsprengeln zu gliedern. Die Wahlberechtigten sind 
nach dem Namensalphabet, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, auch nach 
dem Hauptwohnsitz (Wohnung, Wahlsprengel) zu erfassen. 

(3) Die Europa-Wählerevidenz ist im Zentralen Wählerregister – ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 des 
Wählerevidenzgesetzes 2015 – WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X) zu führen. Die Datensätze 
haben für jede darin erfasste Person die für die Durchführung einer Wahl zum Europäischen 
Parlament erforderlichen Angaben, das sind Familiennamen oder Nachnamen, Vornamen, 
akademische Grade, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Hauptwohnsitz so-
wie das entsprechende bereichsspezifische Personenkennzeichen (§§ 9 ff des E-Government-
Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004) zu enthalten. Für die Österreicher mit Hauptwohn-
sitz im Ausland ist nach Möglichkeit die sich aus den für die Eintragung maßgebend gewese-
nen Lebensbeziehungen (§ 4 Abs. 1 und 2) ergebende Adresse, zu erfassen. Bei im Ausland 
lebenden Wahlberechtigten ist nach Möglichkeit auch die E-Mail-Adresse zu erfassen.“ 

2. § 2 Abs. 1 und 2 lauten: 
„(1) In die Europa-Wählerevidenz sind aufgrund der im Melderegister enthaltenen Angaben 
Unionsbürger einzutragen, die vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, vom Wahlrecht zum Europäischen Parlament nicht ausgeschlossen (§ 3) 
sind und 
1. die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Hauptwohnsitz in Österreich ha-
ben oder die Voraussetzungen des § 4 erfüllen oder 
2. die Voraussetzungen des § 5 erfüllen. 
Für Personen, die auf Grund der Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde 
festgenommen oder angehalten werden, gilt für die Dauer einer Festnahme oder Anhaltung in 
wahlrechtlichen Angelegenheiten der vor dieser Festnahme oder Anhaltung zuletzt begründe-
te, außerhalb des Ortes einer Anhaltung gelegene Hauptwohnsitz, als Hauptwohnsitz. Sollte in 
landesgesetzlichen Bestimmungen das Wahlrecht an den Wohnsitz, nicht aber den Haupt-
wohnsitz, geknüpft sein, so gilt für die festgenommenen oder angehaltenen Personen für die 
Dauer ihrer Festnahme oder Anhaltung in wahlrechtlichen Angelegenheiten der vor dieser 
Festnahme oder Anhaltung zuletzt begründete, außerhalb des Ortes einer Anhaltung gelegene 
Wohnsitz, als Wohnsitz.  

(2) Erfasste Personen, die ihren Hauptwohnsitz innerhalb Österreichs in eine andere Gemein-
de verlegen, sind bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für die Eintragung in die Eu-
ropa-Wählerevidenz dieser Gemeinde einzutragen. In der Europa-Wählerevidenz der Ge-
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meinde, in der sie ihren Hauptwohnsitz aufgegeben haben, werden sie durch einen automa-
tionsunterstützten Vorgang im ZeWaeR unter einem gestrichen. Die Gemeinde, in deren Eu-
ropa-Wählerevidenz die Streichung vorgenommen worden ist, wird durch einen automations-
unterstützten Vorgang im ZeWaeR verständigt. Wird eine erfasste Person, die aufgrund der 
Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde festgenommen oder angehalten 
wird, vom bisherigen Hauptwohnsitz abgemeldet, so bleibt sie in der Europa-Wählerevidenz 
jener Gemeinde, in der sie bisher ihren Hauptwohnsitz hatte, weiterhin in der Europa-
Wählerevidenz dieser Gemeinde eingetragen. Die Beibehaltung der Eintragung durch einen 
automationsunterstützten Vorgang im ZeWaeR ist zulässig.“ 

3. In § 2 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(8) Jede Person darf nur einmal in den Europa-Wählerevidenzen eingetragen sein. Datensät-
ze von Personen, die aus der Europa-Wählerevidenz gestrichen werden, verbleiben mit ent-
sprechendem Streichungsvermerk für die Dauer von zehn Jahren im ZeWaeR.“ 

4. In § 4 Abs. 1 wird die Wortfolge „gemäß dem Wählerevidenzgesetz 1973, BGBl. Nr. 601,“ 
durch die Wortfolge „gemäß WEviG“ ersetzt. 

5. § 6 Abs. 1 und 2 lauten: 
„§ 6. (1) In die Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde kann jeder Unionsbürger, der sich von 
der Vollständigkeit und der Richtigkeit der Europa-Wählerevidenz überzeugen will, bei der 
jeweiligen Gemeinde Einsicht nehmen. Die Möglichkeit der Einsichtnahme hat sich auf die in 
§ 1 Abs. 3 angeführten Angaben, ausgenommen das bereichsspezifische Personenkenn-
zeichen, zu beschränken. Die Einsichtnahme kann mit Hilfe des ZeWaeR erstellten Papier-
ausdrucken oder im Weg eines Computerbildschirmes erfolgen. Im letzteren Fall darf die Ein-
sichtnahme ausschließlich in Auflistungen in der Gliederung vom § 1 Abs. 2 erfolgen. Such-
anfragen im Rahmen der Einsichtnahme sind unzulässig.  

(2) Die in allgemeinen Vertretungskörpern der Europäischen Union vertretenen Parteien kön-
nen sich überdies aus der Europa-Wählerevidenz Abschriften herstellen. Die Gemeinde kann, 
wenn eine solche Partei die Absicht äußert, Abschriften herzustellen oder das Verlangen auf 
Herstellung von Abschriften stellt, gegen Ersatz der Kosten Abschriften der Europa-
Wählerevidenz ausfolgen; in diesem Falle hat die Gemeinde eine Abschrift der Europa-
Wählerevidenz auf Verlangen auch den anderen Parteien unter den gleichen Bedingungen zu 
übergeben. Die Übermittlung der Abschriften in Form einer grafischen Datei (z.B. PDF-
Datei) ist zulässig.“ 

6. § 13 lautet: 
„§ 13. (1) Zum Zweck des Austausches von Informationen mit den nach den nationalen 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union für den Informationsaustausch 
jeweils zuständigen Behörden werden Daten unter Heranziehung des ZeWaeR entsprechend 
der Richtlinie 93/109/EG des Rates über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und pas-
siven Wahlrechts bei den Wahlen zum europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohn-
sitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, ABl. Nr. L 329 vom 
30. 12. 1993 S.76, nach den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgeteilt. Die 
Daten betreffen folgenden Personenkreis:  
1. Österreicher mit Hauptwohnsitz in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
2. Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, die nicht die österreichische Staatsbürger-
schaft haben. 

1809/A XXV. GP - Initiativantrag (elektr. übermittelte Version) 35 von 45

www.parlament.gv.at



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

(2) Der Datensatz einer erfassten Person hat sämtliche in § 1 Abs. 2 aufgezählten Daten zu 
enthalten. Die Auswählbarkeit dieser Daten aus der Gesamtmenge der gespeicherten Daten 
darf nur nach Namen oder Staatsangehörigkeit vorgesehen sein. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat allen nach den nationalen Rechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union für den Informationsaustausch jeweils zuständigen Be-
hörden rechtzeitig vor jeder Wahl zum Europäischen Parlament in den Europa-
Wählerevidenzen der Gemeinden gespeicherten Daten ihrer Staatsangehörigen im Weg des 
Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten zu übermitteln. Dar-
über hinaus ist die Übermittlung von Daten einschließlich solcher an andere Mitgliedstaaten 
nur zum Zweck des Informationsaustausches gemäß Abs. 1 zulässig. 

(4) Zur Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten der Europa-
Wählerevidenzen dürfen die Daten des ZeWaeR verwendet werden.“ 

7. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 lauten: 
„(1) Die durch die Führung der Europa-Wählerevidenz verursachten Kosten sind von den 
Gemeinden zu tragen. Der Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür jährlich eine Pauschal-
entschädigung in der Höhe von 0,40 Euro pro zum 31. Dezember des vorangegangenen Jahres 
erfasstem Unionsbürger, der nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, zu leisten. 

(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermindert oder erhöht sich, beginnend mit dem 
1. Jänner 2019, jährlich in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der Bundesanstalt 
Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle treten-
den Index gegenüber der für Jänner 2018 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen 
der Indexzahlen solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie zehn Prozent der für Jänner 
2018 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage für eine Ände-
rung des Vergütungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert sich der Ver-
gütungssatz, so ist er auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen.“ 

8. § 15 Abs. 5 entfällt. 

9. § 16 Abs. 1 lautet: 
„(1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, können schriftliche Anbrin-
gen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel eingebracht werden.  

10. § 18 lautet: 
„§ 18. (1) Beginnend mit dem 1. Jänner 2017 können Daten der Europa-Wählerevidenzen von 
Gemeinden zum Zweck der Einrichtung des ZeWaeR dem Bundesministerium für Inneres 
überlassen werden. Ab diesem Zeitpunkt ist das Testen der Applikation im Einvernehmen mit 
vom Bundesministerium für Inneres hierzu ausgewählten Gemeinden zulässig. 

(2) Am 2. Jänner 2015 haben die Gemeinden die Daten ihrer Europa-Wählerevidenzen mit 
dem Stand 31. Dezember 2017 in das ZeWaeR zu übertragen und dort weiter zu führen; die 
bisherigen Wählerevidenzen sind spätestens am 2. März 2018 zu löschen.“ 

11. § 20 wird folgender Abs. 11 angefügt: 
„(11) § 1, § 2 Abs. 1 bis 3 und 8, § 4 Abs. 1 und 5, § 6, § 7 Abs. 1 und 3, § 10 Abs. 3, § 12 
Abs. 2, § 13, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1 und § 18 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X 
treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. § 15 Abs. 5 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X tritt mit 
31. Dezember 2017 außer Kraft.“ 
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Artikel 8 

Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972 

Das Volksabstimmungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 79/1973, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. XX/201X, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 lautet:  
„§ 6. (1) Nach Anordnung der Volksabstimmung haben die Gemeinden gemäß den folgenden 
Vorschriften Stimmlisten herzustellen.  

(2) Zunächst ist über allfällige, nach den Bestimmungen des Wählerevidenzgesetzes 2018 – 
WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X, am Stichtag (§ 2 Abs. 1) anhängige Berichtigungsanträge 
und Beschwerden unter Beachtung der in den §§ 29 bis 32 NRWO für das Berichtigungs- und 
Beschwerdeverfahren festgesetzten Fristen zu entscheiden. Nach dem Stichtag einlangende 
Berichtigungsanträge sind nicht mehr zu berücksichtigen. 

(3) Die Stimmlisten werden mit Hilfe des Zentralen Wählerregisters – ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 
WEviG) oder in einer lokalen EDV-Applikation durch Import der Daten aus einer hierfür zur 
Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR erstellt und gegebenenfalls richtiggestellt oder 
in Papierform erstellt. Für Stimmlisten in Papierform ist das Muster in Anlage 1 zu verwen-
den. Bei elektronisch erstellten Wählerverzeichnissen hat der Aufbau der Ausdrucke diesem 
Muster zu entsprechen. 

(4) In die Stimmlisten sind sodann die Namen aller Personen aufzunehmen, 
1. die am Stichtag in der Wählerevidenz der Gemeinde eingetragen waren; 
2. die spätestens am Tag der Abstimmung das 16. Lebensjahr vollendet haben; 
3. deren Stimmberechtigung auf Grund eines nach Abs. 2 durchgeführten Berichtigungs- oder 
Beschwerdeverfahrens festgestellt wurde. 

(5) Die Stimmlisten müssen spätestens am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag fertig-
gestellt sein. 

(6) Die Gemeinden haben den im Nationalrat vertretenen Parteien über Verlangen Ausdrucke 
der Stimmlisten gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. Die Ausdrucke können mit Hilfe des 
ZeWaeR hergestellt werden.“ 

2. § 16 lautet: 
„§ 16. Sofortmeldungen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen 
Mittel erfolgen, wenn hierdurch die schnellste Art der Übermittlung gewährleistet ist.“ 

3. § 21 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(8) §§ 6 und 16 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft.“ 
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Artikel 9 

Änderung des Volksbefragungsgesetzes 1989 

Das Volksbefragungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 356/1989, zuletzt geändert durch das BGBl. I 
Nr. XX/201X, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 lautet: 
„§ 6. (1) Nach Anordnung der Volksbefragung haben die Gemeinden gemäß den folgenden 
Vorschriften Stimmlisten herzustellen. 

(2) Zunächst ist über allfällige, nach den Bestimmungen des Wählerevidenzgesetzes 2018 – 
WEviG, BGBl. I Nr. XXX/201X, am Stichtag (§ 2 Abs. 1) anhängige Berichtigungsanträge 
und Beschwerden unter Beachtung der in den §§ 29 bis 32 NRWO für das Berichtigungs- und 
Beschwerdeverfahren festgesetzten Fristen zu entscheiden. Nach dem Stichtag einlangende 
Berichtigungsanträge sind nicht mehr zu berücksichtigen. 

(3) Die Stimmlisten werden mit Hilfe des Zentralen Wählerregisters – ZeWaeR (§ 4 Abs. 1 
WEviG) oder in einer lokalen EDV-Applikation durch Import der Daten aus einer hierfür zur 
Verfügung gestellten Schnittstelle des ZeWaeR erstellt und gegebenenfalls richtiggestellt oder 
in Papierform erstellt. Für Stimmlisten in Papierform ist das Muster in Anlage 1 zu verwen-
den. Bei elektronisch erstellten Wählerverzeichnissen hat der Aufbau der Ausdrucke diesem 
Muster zu entsprechen. 

(4) In die Stimmlisten sind sodann die Namen aller Personen aufzunehmen, 
a) die am Stichtag in der Wählerevidenz der Gemeinde eingetragen waren; 
b) die spätestens am Tag der Befragung das 16. Lebensjahr vollendet haben; 
c) deren Stimmberechtigung auf Grund eines nach Abs. 2 durchgeführten Berichtigungs- oder 
Beschwerdeverfahrens festgestellt wurde. 

(5) Die Stimmlisten müssen spätestens am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag fertig-
gestellt sein. 

(6) Die Gemeinden haben den im Nationalrat vertretenen Parteien über Verlangen Ausdrucke 
der Stimmlisten gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. Die Ausdrucke können mit Hilfe des 
ZeWaeR hergestellt werden.“ 

2. § 20 Abs. 1 lautet: 
„(1) Sofortmeldungen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel 
erfolgen, wenn hierdurch die schnellste Art der Übermittlung gewährleistet ist.“ 

3. § 21 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) § 6 und § 20 Abs. 1 in der Fassung BGBl. I Nr. XXX/201X treten mit 1. Jänner 2018 in 
Kraft.“ 
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Begründung 

Allgemeiner Teil 

Die vorgeschlagenen Reformen zielen darauf ab, die Erfassung der Wahlberechtigten in Hin-
kunft in einer modernen, zeitgemäßen und internationalen Standards entsprechenden Daten-
bank vorzunehmen und unter Ausnutzung dieser Datenbank gleichzeitig der seit 1963 im we-
sentlichen unveränderten Unterstützung von Volksbegehren ebenfalls zeitgemäße Modalitäten 
zugrundezulegen. 

Folgende Maßnahmen sind konkret geplant:  
          Die Unterstützung von Volksbegehren (Einleitungsverfahren und Eintragungsverfahren) 

soll in Zukunft auf elektronischem Weg – wie es schon bei Europäischen Bürgerinitiati-
ven möglich ist – erfolgen können, um den Wählerinnen und Wählern zusätzlich zur Un-
terstützung in Papierform am Gemeindeamt bzw. Bezirksamt eine einfache Form der Un-
terstützung von Volksbegehren zu ermöglichen. Da das Prinzip „eine Wahlberechtigte 
bzw. ein Wahlberechtigter – eine Stimme“, auch für Volksbegehren gelten muss, wird auf 
das bestehende und bewährte System der eindeutigen Identifikation durch die Verwen-
dung der Bürgerkarte (samt Handy-Signatur) zurückgegriffen. Da das System der qualifi-
zierten digitalen Signatur bereits etabliert ist, entstehen durch die Erweiterung der Nut-
zungsmöglichkeiten der Bürgerkarte, Volksbegehren (und andere Instrumente) per Inter-
net zu unterstützen, keine neuen Kosten.  

          Als technische Voraussetzung für die Einführung der elektronischen Unterstützung von 
Volksbegehren ist es notwendig, ein Zentrales Wählerregister („ZeWaeR“)  beim Bun-
desministerium für Inneres zu schaffen. Dies bringt auch administrative Erleichterungen 
für die Gemeinden bei der Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren, Volksbefragungen 
und Volksabstimmungen. 

          Das Zentrale Wählerregister ist hinsichtlich seiner Einsatzmöglichkeiten in vieler Hin-
sicht skalierbar. Naheliegend wäre aufgrund der bei der Bundespräsidentenwahl 2016 
gemachten Erfahrungen, in naher Zukunft eine lückenlose Evidenz über die ausgestellten 
und – auf welcher Weise auch immer – durch die Wählerinnen und Wähler verwendeten 
Wahlkarten in der Datenbank zu implementieren. Mit der Änderung des B-VG werden 
aber auch die Weichen gestellt, dass die Länder sich durch Anpassung ihrer Wahlrechts-
kodifikationen ebenfalls des zentralen Wählerregisters bedienen könnten. 

 

Bedeckungsvorschlag: 

Die entstehenden Kosten sind im Bundesfinanzrahmengesetz XXXX – XXXX zu berücksich-
tigen. 
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Besonderer Teil: 
Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes): 
Zu Z 1 (Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG): 
Diese Änderung dient lediglich der Klarstellung; dass in Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG nur die 
Volksbegehren genannt werden, hat historische Gründe. 
Zu Z 2 (Art. 23a Abs. 4 B-VG), Z 3 (Entfall des Art. 26 Abs. 7 B-VG und Neubezeichnung 
des Art. 26 Abs. 8 B-VG) und Z 4 (Art. 26a B-VG): 
Die bundesgesetzlichen Zuständigkeiten der Gemeinde in den Angelegenheiten des Wahl-
rechtes und der direkten Demokratie sind im B-VG derzeit nur lückenhaft geregelt. Gemäß 
Art. 26 Abs. 7 B-VG werden die Wählerverzeichnisse (für die Nationalratswahl) von den 
Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich angelegt. Die Wählerevidenzen werden in die-
ser Bestimmung nicht ausdrücklich genannt, dürften jedoch bei historischer Betrachtung als 
„ständige Wählerverzeichnisse“ mitgemeint sein (vgl. Schick, Wählerevidenzgesetz 1973, in 
Neisser/Handstanger/Schick, Bundeswahlrecht² [1994], 155 ff [156]). Durch Art. 23a Abs. 4 
B-VG wird ua. Art. 26 Abs. 7 B-VG auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Par-
laments in Österreich für sinngemäß anwendbar erklärt. Keine entsprechenden Bestimmungen 
gibt es dagegen für die Bundespräsidentenwahl und für Volksabstimmungen und Volksbefra-
gungen. Diese Lücken sollen durch den vorgeschlagenen Art. 26a Abs. 2 erster Satz geschlos-
sen werden. 
Der erste Halbsatz des vorgeschlagenen Art. 26a Abs. 2 zweiter Satz soll die verfassungsge-
setzliche Grundlage für die Schaffung eines zentralen Wählerregisters bilden, in dem die Da-
ten der Wählerevidenzen (im Rahmen der Führung dieser Wählerevidenzen durch die Ge-
meinden) gespeichert werden sollen. Zu diesem Zweck sieht das vorgeschlagene Wählerevi-
denzgesetz 2013 die Schaffung eines im Bundesministerium für Inneres einzurichtenden 
„Zentralen Wählerregisters“ („ZeWaeR“) vor. 
Der zweite Halbsatz des vorgeschlagenen Art. 26a Abs. 2 zweiter Satz ermöglicht, dass die 
Länder und Gemeinden die im zentralen Wählerregister gespeicherten Daten als Grundlage 
für die von ihnen anzulegenden „gleichartigen“ Verzeichnisse (also insbesondere für die vor 
den Landtags- und Gemeinderatswahlen anzulegenden Wählerverzeichnisse) heranziehen. 
Zu Z 5 (Art. 41 Abs. 2 B-VG): 
Der erste Satz des vorgeschlagenen Art. 41 Abs. 2 entspricht inhaltlich der geltenden Rechts-
lage. Unter „Unterstützung“ ist im gegebenen Zusammenhang sowohl die Abgabe einer Un-
terstützungserklärung (im Einleitungsverfahren) also auch die Eintragung in einer Eintra-
gungsliste (im Eintragungsverfahren) zu verstehen. 
Anders als nach geltender Rechtslage, soll die Stimmberechtigung nach dem zweiten Satz 
nicht mehr davon abhängen, ob der zum Nationalrat Wahlberechtigte einen Hauptwohnsitz in 
einer Gemeinde des Bundesgebietes, also im Inland hat. Dadurch wird es in Zukunft auch 
Auslandsösterreicherinnen und -österreichern möglich sein, Volksbegehren zu unterstützen. 
Der dritte Satz entspricht der geltenden Rechtslage. Durch den letzten Satz soll die einfache 
Bundesgesetzgebung ermächtigt werden, die elektronische Unterstützung von Volksbegehren 

1809/A XXV. GP - Initiativantrag (elektr. übermittelte Version)40 von 45

www.parlament.gv.at



 

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

vorzusehen. Dabei ist zu gewährleisten, dass eine Verfälschung des Ergebnisses durch Abga-
be mehrerer Unterstützungserklärungen oder Mehrfacheintragungen ausgeschlossen ist. Auch 
davon werden Auslandsösterreicherinnen und -österreicher in besonderem Maß profitieren. 
Siehe im Übrigen die Ausführungsregelungen im vorgeschlagenen Volksbegehrengesetz 
2018. 
Zu Z 7 (Art. 151 Abs. XX B-VG): 
Wie die einschlägigen Bestimmungen, die im Zusammenhang mit der Schaffung eines Zent-
ralen Wählerregisters in der Rechtsordnung verankert werden sollen, so sollen auch die ent-
sprechenden Bestimmungen im B-VG mit 1. Jänner 2018 in Kraft treten. 
  
Zu Artikel 2 (Volksbegehrengesetz 2018) 
Das neue Volksbegehrengesetz 2018 baut hinsichtlich des Fristengefüges und der erforderli-
chen Unterstützungen 1 : 1 auf das geltende Recht auf. Hingegen wurde der Work- Flow mit 
Blick auf das Erfordernis, dass für Volksbegehren von jeder Gemeinde aus und darüber hin-
aus auch online sowohl Unterstützungserklärungen getätigt, als auch Unterschriften geleistet 
werden können, einer grundlegenden Reform unterzogen: 
1.    Das Erfordernis der Möglichkeit zur Online-Unterstützung macht eine Registrierung des 

Volksbegehrens unerlässlich. Die Schwelle für eine Registrierung ist niedriger als für die 
Einbringung eines Einleitungsantrags. Aus Gründen der Rechtssicherheit muss – nicht zu-
letzt mit Blick auf das Erkenntnis B 191/12-10 vom 20. Juni 2012 – aber bereits bei der 
Registrierung der Text des Volksbegehrens feststehen. Um ein Anliegen ausführlich zu 
dokumentieren, bleibt es den Proponentinnen und Proponenten eines Volksbegehrens aber 
– wie bisher – unbenommen, eine mengenmäßig nicht begrenzte Begründung zum Volks-
begehren anzubieten. Als Übereilungsschutz ist für die Registrierung eines Volksbegehrens 
eine Gebühr von 500 € vorgesehen. Um diesen Betrag reduziert sich allerdings der zu ent-
richtende Druckkostenbeitrag, der bei der Einbringung des Einleitungsantrags fällig wird, 
so dass die Einbringung eines Volksbegehrens sich insgesamt nicht verteuert. 

2.    Mit der erfolgten Registrierung können Unterstützungserklärungen für ein Volksbegehren 
getätigt werden. Dies geschieht entweder online oder vor einer Organwalterin oder einem 
Organwalter einer beliebigen Gemeinde. In beiden Fällen führt die Tätigung einer Unter-
stützungserklärung zu einer – grundsätzlich für ZeWaeR-Benutzungsberechtigte in anderen 
Gemeinden nicht sichtbaren – Vormerkung. Für die Tätigung einer Online-
Unterstützungserklärung ist die Abgabe einer digitalen Signatur (mittels Bürgerkarte oder 
mittels Handy-Signatur) zwingend erforderlich. Bei Tätigung in einer Gemeinde werden 
mittels der ZeWaeR-Applikation – nachdem der Organwalter bzw. die Organwalterin die 
Identität der unterstützungswilligen Person festgestellt hat und durch die Applikation keine 
Ablehnung wegen einer bereits vorhandenen Vormerkung angezeigt wird – zwei Ausdru-
cke generiert, nämlich die Unterstützungserklärung und eine Bestätigung hierüber. Die o-
der der Unterstützungswillige leistet eine Unterschrift (die Bestätigung dient lediglich zu 
Beweiszwecken und verbleibt bei der Gemeinde), die oder der Unterstützungswillige erhält 
eine vom Organwalter (von der Organwalterin) unterfertigte Bestätigung (ebenfalls ledig-
lich zu Beweiszwecken). Die Proponentinnen und Proponenten – wie auch das BMI – kön-
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nen sich über die Zahl der bislang getätigten Unterstützungserklärungen jederzeit – online, 
mit entsprechenden Zugangsberechtigungen – informieren.  
Bei dem im Gesetzestext gewählten Begriff „Anwendung“ handelt es sich um einen tech-
nologieneutralen Begriff, mit dem die unterschiedlichsten technischen Umsetzungsformen 
(z.B. Formular, eigene Webseite, "App.", sonstige technische Umsetzung) abgedeckt sind. 
Dass es sich um eine elektronische Form der Unterstützung handeln muss, ergibt sich dar-
aus, dass die im Gesetz normierte Anwendung eine elektronische Signatur verarbeiten 
können muss. Mit dem Wortlaut der Regelung ist ausgeschlossen, dass ein Volksbegehren 
via E-Mail oder im Weg einer nicht seitens der Behörde bereitgestellten Applikation unter-
stützt wird. 

3.    Wurde eine ausreichende Zahl an Unterstützungserklärungen getätigt, so können die 
Proponentinnen und Proponenten eines Volksbegehrens jederzeit einen Einleitungsantrag 
einbringen. Danach ist die Möglichkeit, weitere Unterstützungserklärungen zu tätigen, au-
tomatisch gesperrt. Wie nach geltendem Recht setzt der Bundesminister für Inneres einen 
Eintragungszeitraum fest. Das Fristengefüge wurde an sich nicht geändert; mit Blick auf 
die Möglichkeit, für das Volksbegehren online eine Unterschrift zu leisten, wurde lediglich 
auf das obligate Offenhalten des Eintragungslokales am Sonntag verzichtet. 

4.    Während des Eintragungszeitraums können Unterschriften in gleicher Weise geleistet 
werden, wie dies für Unterstützungserklärungen unter Punkt 2 beschrieben ist. Auch das 
Abfragen der Zahl der geleisteten Unterschriften ist in gleicher Weise jederzeit möglich. 

5.    Unmittelbar nach Ende des Eintragungszeitraums kann im BMI die vorläufige Zahl der 
Unterstützungserklärungen „auf Knopfdruck“ ermittelt werden. Den Bezirkswahlbehörden 
kommt hierbei keine Rolle mehr zu. Die Feststellung des amtlichen Ergebnisses wird wie 
bisher von der Bundeswahlbehörde vorgenommen, etwa drei Wochen nach Ende des Ein-
tragungszeitraums. Die Proponentinnen und Proponenten haben in der diesbezüglichen Sit-
zung – wie bisher – Parteistellung und können ggf. Unzukömmlichkeiten bei der Administ-
ration des Volksbegehrens ins Treffen bringen. Allenfalls könnte die Bundeswahlbehörde 
um stichprobenweise Vorlage von Bestätigungen und um Vorlage von unterschriebenen 
Formularen ersuchen. 

6.    Weiterhin unterliegt ein Volksbegehren einer nachprüfenden Kontrolle durch den Verfas-
sungsgerichtshof. Wird das Verfahren nicht angefochten, so wird ein ausreichend unter-
stütztes Volksbegehren – wie bisher – dem Nationalrat zu weiteren Behandlung zugeführt. 

Die moderat angepassten Sätze für die Pauschalvergütungen für durchzuführende Volksbe-
gehren stellen einen verhältnismäßigen Ausgleich für die durch den Betreib des Zentralen 
Wählerregisters bei den Gemeinden in Zukunft zu verzeichnenden Kosteneinsparungen dar. 
Durch eine Übergangsbestimmung ist sichergestellt, dass Volksbegehren, für die seit 
1. Jänner 2017 Unterstützungserklärungen gesammelt worden sind, zum 1. Jänner 2018 in das 
neue System übergeführt werden. Auch für Volksbegehren, für die im Jahr 2018 ein Eintrags-
zeitraum im Jahr 2018 festgelegt worden ist, ist durch eine entsprechende Regelung klarge-
stellt, dass das Eintragungsverfahren aufgrund des Volksbegehrengesetzes 2018 abzuwickeln 
wäre.  
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Zu Artikel 3 (Wählerevidenzgesetz 2018) 
In jeder Gemeinde ist eine ständige Wählerevidenz zu führen. Diese Evidenz dient als Grund-
lage für die vor einer Wahl des Bundespräsidenten oder des Nationalrates sowie bei Volksbe-
gehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen anzulegenden Verzeichnisse der Wahlbe-
rechtigten. Für Europawahlen besteht in jeder Gemeinde daneben eine ständig zu führende 
Europa-Wählerevidenz. Die Wählerevidenz und die Europa-Wählerevidenz werden derzeit 
lediglich lokal von den 2.100 Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich geführt. Es be-
steht keinerlei Verknüpfung dieser örtlichen Register und somit auch keine permanente zent-
rale Online-Applikation, wie sie etwa bereits 2002 mit dem Zentralen Melderegister geschaf-
fen worden ist. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger müssen daher in allen wahlrechtli-
chen Angelegenheiten (sei es die Unterstützung eines Volksbegehrens, die Beantragung einer 
Wahlkarte oder die Einsichtnahme in die Wählerevidenz) ihre Hauptwohnsitz-Gemeinde auf-
suchen, da nur dort die Wählerevidenz geführt wird bzw. einsehbar ist. Auslandsösterreiche-
rinnen und Auslandsösterreicher haben derzeit keinerlei Möglichkeit, ein Volksbegehren zu 
unterstützen. 
Die Schaffung eines im Bundesministerium für Inneres einzurichtenden „Zentralen Wählerre-
gisters“ („ZeWaeR“) beinhaltet insbesondere folgende Ziele:  

          Möglichkeit, Unterstützungserklärungen und Eintragungen für Volksbegehren in Papier-
form in jeder Gemeinde zu tätigen. 

          Möglichkeit, online (mittels qualifizierter digitaler Signatur, auch mit Handy-Signatur) 
Unterstützungserklärungen und Eintragungen für Volksbegehren zu tätigen. 

          Möglichkeit, dass Auslandsösterreicher(innen) online (mittels qualifizierter digitaler Sig-
natur) Unterstützungserklärungen und Eintragungen für Volksbegehren tätigen könnten. 

          Verbesserung des „Clearings“ aller Wahlberechtigten, insbesondere im Hinblick auf all-
fällige Doppelregistrierung von vermeintlichen Auslandsösterreichern (Auslandsösterrei-
cherinnen). 

          Verbesserte Datenqualität bei der Weitergabe der Wählerevidenz-Daten an die im Natio-
nalrat vertretenen Parteien. 

          Zielsichere Zuordnung von Häftlingen zu einer Wählerevidenz während der Haft (im 
Sinne des Art. 6 Abs. 4 B-VG) 

          Stark vereinfachte Beauskunftung anderer EU-Mitgliedstaaten im Sinne der Richtlinie 
93/109/EG bezüglich wahlberechtigter Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei Europa-
wahlen. 

          Wegfall des bestehenden Verfahrens für die Ermittlung des Ergebnisses von Volksbegeh-
ren (Niederschriften, Sofortmeldungen und dergleichen wären obsolet). 
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          Wesentliche Vereinfachungen für Gemeinden bei Amtshandlungen im Zusammenhang 
mit der Wählerevidenz und der Europa-Wählerevidenz. 

          Skalierungsmöglichkeit durch Implementierbarkeit einer Evidenz der ausgestellten und 
der rücklangenden Wahlkarten durch Anpassung der einschlägigen Wahlrechtskodifikatio-
nen. 

Beim ZeWaeR handelt es sich um eine durch Bundesgesetz eingerichtete Datenbank-
Applikation, mit Hilfe welcher die Gemeinden die örtlichen Wählerevidenzen sowie die örtli-
chen Europa-Wählerevidenzen ab 2018 zu administrieren haben werden. Aus datenverarbei-
tungstechnischer Sicht erscheint es naheliegend, das ZeWaeR im Umfeld des Zentralen Mel-
deregisters (ZMR) anzusiedeln (auch die örtlichen Wählerevidenzen werden auf Basis des 
ZMR generiert). Das ZeWaeR soll – durchaus analog zum ZMR – ein Werkzeug für die Ge-
meinden darstellen, um insbesondere auch Vorgänge im Zusammenhang mit der Administra-
tion von Volksbegehren (sowohl im Einleitungsverfahren als auch im Eintragungsverfahren) 
vornehmen zu können. Darüber hinaus soll mit dem neuen ZeWaeR die faktische Berücksich-
tigung des Art. 6 Abs. 4 B-VG (Zuordnung von wahlberechtigten Häftlingen zur verfassungs-
konform zuständigen Gemeinde) wesentlich verbessert werden. 
Gleichzeitig soll das ZeWaeR ein Werkzeug für das Bundesministerium für Inneres sein, um 
bestehende Aufgaben, wie z.B. die Weitergabe der Daten der Unionsbürgerinnen und -bürger 
entsprechend Richtlinie 93/109/EG (bisherige „Zentrale Europa-Wählerevidenz“) und neue 
Aufgaben (insb. Administration eines Volksbegehrens mit der Möglichkeit der Online-
Unterstützung) noch besser zu bewerkstelligen, als mit den schon mit dem Wahlrechtsände-
rungsgesetz 2015 getroffenen Maßnahmen. 
Sämtliche – in die einschlägigen Materien (bundesweite Wahlereignisse, Volksbegehren) hin-
einragenden – Grundfunktionen der Wählerevidenz, um die sich die Gemeinden derzeit selbst 
zu kümmern haben oder bezüglich welcher sie sich Providern zu bedienen haben, werden in 
Form von gesetzlich definierten „use cases“ durch das ZeWaeR erfüllt. Darunter fallen Vor-
gänge des Berichtigungs- und Beschwerdeverfahrens ebenso wie das Erstellen von Wähler-
verzeichnissen und die Vornahme von Vormerkungen nach dem neuen Volksbegehrengesetz 
2018. Spezielle gemeindespezifische Erfordernisse (z.B. das Erstellen der amtlichen Wahlin-
formationen in einer ortsüblichen Form) sollen durch eine Export-Schnittstelle des ZeWaeR 
unterstützt werden. 
Die moderat angepassten Sätze für die Pauschalvergütungen für die Wählerevidenzen stellen 
einen verhältnismäßigen Ausgleich für die durch den Betrieb des Zentralen Wählerregisters 
bei den Gemeinden in Zukunft zu verzeichnenden Kosteneinsparungen dar. 
 

Zu Artikel 4 (Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992) 

Mit den zu ändernden Bestimmungen wird die Nationalrats-Wahlordnung 1992 im Hinblick 
auf das neue Wählerevidenzgesetz 2018 angepasst. Hierbei werden insbesondere die so ge-
nannten „use cases“, die sich auf das ZeWaeR beziehen, einzeln definiert. Dies ist notwendig, 
weil alle zulässigen „use cases“ dieser Web-Applikation positiv in der Rechtsordnung veran-
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kert sein müssen. So wird z.B. in § 27 Abs. 4 NRWO festgelegt, dass Ausdrucke des Wähler-
verzeichnisses mit Hilfe des ZeWaeR hergestellt werden können. 

 
Zu Artikel 5 (Änderung des Bundespräsidentenwahlgesetzes 1971) 
Auch das Bundespräsidentenwahlgesetz 1971 wird dem neuen Wählerevidenzgesetz 2018 
angepasst; hierbei wird den durch das neue ZeWaeR geschaffenen Rahmenbedingungen 
Rechnung getragen. 
 Zu Artikel 6 (Änderung der Europawahlordnung) 
Mit den zu ändernden Bestimmungen wird die Europawahlordnung dem Wählerevidenzgesetz 
2018 angepasst. Auch in der EuWO werden die „use cases“, die sich auf das ZeWaeR bezie-
hen, einzeln definiert. 
 Zu Artikel 7 (Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes) 
Durch die Schaffung des ZeWaeR, verankert im Wählerevidenzgesetz 2018, ist eine umfang-
reiche und korrespondierende Umgestaltung des Europa-Wählerevidenzgesetzes notwendig. 
Da sich das ZeWaeR aber auch auf die Daten der Europa-Wählerevidenz erstreckt, ist eine 
Neukodifikation des Europa-Wählerevidenzgesetzes entbehrlich, zumal eine nochmalige De-
finition der ZeWaeR-Datenbank in diesem Gesetz nicht erforderlich ist. 
Die für den Datenaustausch gemäß der Richtlinie 93/109/EG erforderlichen Maßnahmen 
wurden schon mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2015 neu geregelt. Für die Gemeinden 
wie auch für die Ämter der Landesregierungen sind sämtliche nach dem bis dahin geltenden 
Europa-Wählerevidenzgesetz in diesem Zusammenhang anfallenden Aufgaben weggefallen. 
BMI-seitig wird die Bewältigung dieser Aufgaben aber durch das ZeWaeR wesentlich verein-
facht. 
Die moderat angepassten Sätze für die Pauschalvergütungen für die Europa-Wählerevidenzen 
stellen einen verhältnismäßigen Ausgleich für die durch den Betreib des Zentralen Wählerre-
gisters bei den Gemeinden in Zukunft zu verzeichnenden Kosteneinsparungen dar. 
 Zu Artikel 8 (Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 1972) 
Auch das Volksabstimmungsgesetz 1972 wird dem neuen Wählerevidenzgesetz 2018 ange-
passt, hierbei wird den durch das neue ZeWaeR geschaffenen Rahmenbedingungen Rechnung 
getragen. 
 Zu Artikel 9 (Änderung des Volksbefragungsgesetzes 1989) 
Auch das Volksbefragungsgesetz 1989 wird dem neuen Wählerevidenzgesetz 2018 angepasst; 
hierbei wird insbesondere den durch das neue ZeWaeR geschaffenen Rahmenbedingungen 
Rechnung getragen. 

 
Zuweisungsvorschlag: Verfassungsausschuss 
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